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9RUZRUW��
 
Für die Dauer von drei Jahren haben die Bundesregierung und Spitzenverbände der deutschen Wirt-

schaft am 16. Juni 2004 den Ausbildungspakt geschlossen, um eine Trendwende auf dem Ausbil-

dungsmarkt zu erreichen sowie jedem ausbildungswilligen und  -fähigen Jugendlichen ein Ausbil-

dungsangebot zu machen und den Fachkräftenachwuchs zu sichern.  

 

Das erste Paktjahr hat dank der gemeinsamen Anstrengungen von Wirtschaft, Politik und Bundes-

agentur für Arbeit trotz einer um 20.000 Jugendlichen höheren Bewerberzahl positive Ergebnisse ge-

bracht: Erstmals seit 1999 wurden 2004 wieder mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vor-

jahr (+1,5 %). Die ausbildungsfördernden Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurden auf 

hohem Niveau fortgeführt. Zusätzlich wurden 17.000 Verträge für Einstiegsqualifizierungen (EQJ) 

abgeschlossen. 2005 steht der Pakt erneut vor großen Herausforderungen: Die Zahl der Jugendli-

chen, die einen Ausbildungsplatz suchen, wird erneut steigen. Etwa 626.000 junge Menschen müssen 

eine Chance auf einen Start ins Berufsleben bekommen. Das sind rund 8.000 Jugendliche mehr als in 

2004 (vgl. Berufsbildungsbericht 2005). 

 

Gemeinsam mit den Agenturen für Arbeit und den Trägern der Grundsicherung wollen die Paktpartner 

die Anstrengungen zur Umsetzung der Ziele des Ausbildungspakts intensivieren. 

  

Wesentliche Bestandteile des Pakts werden von der BA in Zusammenarbeit mit den Paktpartnern vor 

Ort umgesetzt. Um die Prozesse im Rahmen der Nachvermittlung zu unterstützen und für die Akteure 

vor Ort mehr Transparenz über die Verfahrensweisen in der BA bei der Umsetzung des Paktes herzu-

stellen, wurde die vorliegende Dokumentation erstellt und neu überarbeitet. Sie enthält die wichtigsten 

Informationen und Weisungen zur Umsetzung des Ausbildungspaktes in der BA.  

 

In dieses Praxishandbuch zum Ausbildungspakt wurden nur die von der BA erstellten Materialien auf-

genommen. Alle Informationen sind auch im Internet unter www.pakt-fuer-ausbildung.de abrufbar. 

Weitere Informationen stehen im Internet auf den Seiten der Paktpartner zur Verfügung.  

 

Für alle Fragen der Umsetzung des Ausbildungspaktes vor Ort sind die jeweiligen Ansprechpartner für 

den Ausbildungspakt in den Agenturen für Arbeit bzw. in den Regionaldirektionen gerne bereit weiter-

gehende Auskünfte zu erteilen. Übergreifende Fragen können an die Projektgruppe Ausbildungspakt 

in der Zentrale der BA gerichtet werden. 

 

Nürnberg, August 2005 

 
Projektgruppe Ausbildungspakt in der BA 
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Í��� :HVHQWOLFKH�9HUHLQEDUXQJHQ�GHV�QDWLRQDOHQ�$XVELOGXQJVSDNWHV��
 

Am 16. Juni 2004 haben Bundesregierung und Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft den auf 

drei Jahre angelegten „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ 

unterzeichnet. Paktpartner sind: 

 

•  das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  

•  das Bundesministerium für Bildung und Forschung  

•  der Deutsche Industrie- und Handelskammertag  

•  die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände  

•  der Zentralverband des Deutschen Handwerks  

•  der Bundesverbandes der Deutschen Industrie  

 

Der Pakt beschreitet innovative, freiwillige Wege und setzt gemeinsame Ziele. Er schafft eine neue 

Qualität bei der Ausbildungsvermittlung in der Zusammenarbeit der Akteure vor Ort. Eingebunden 

werden können auch weitere als die genannten Partner. Er wirkt motivierend und stimulierend auf alle, 

die in Deutschland für Ausbildung Verantwortung tragen. Er hat eine Reihe zusätzlicher regionaler 

Bündnisse angestoßen und bei allen Paktpartnern zusätzliche Aktivitäten in Gang gesetzt. 

 

Das erklärte gemeinsame Ziel von Regierung und Wirtschaft ist, im Rahmen des Paktes „in enger 

Zusammenarbeit mit den Ländern allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein 

Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten. Dabei bleibt die Vermittlung in das duale Ausbildungssystem 

vorrangig. Auch Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungschancen sollen Perspektiven für den 

Einstieg in die berufliche Ausbildung und das Berufsleben erhalten." 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Paktpartner verschiedene Maßnahmen vereinbart. Der Pakt 

sieht neben der Einwerbung neuer Ausbildungsplätze eine Reihe von Maßnahmen zur Optimierung 

des Vermittlungsprozesses und zur individuellen Unterstützung der Jugendlichen vor, um ihre Ein-

stiegschancen zu verbessern: 

 

1. Die Wirtschaft setzt sich insbesondere das Ziel, „während der dreijährigen Dauer des Paktes im 

Jahresdurchschnitt 30.000 neue Ausbildungsplätze einzuwerben. Die Einwerbung neuer Ausbil-

dungsplätze ist besonders wichtig, um die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen entfallen-

den Ausbildungsplätze weitestgehend zu kompensieren bzw. die Zahl der Ausbildungsplätze mög-

lichst zu erhöhen."   

2. Im Herbst werden von den Agenturen für Arbeit (AA) alle am 30.09. noch nicht vermittelten Ju-

gendlichen zu gemeinsamen Nachvermittlungsaktionen mit den Kammern eingeladen. Soweit er-

forderlich werden Kompetenzchecks als Grundlage für eine individuelle Integrationsempfehlung 

durchgeführt. 
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3. Für Jugendliche mit aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven hat die 

Wirtschaft zugesagt, jährlich 25.000 Praktikumsplätze für Einstiegsqualifizierungen (EQJ) zur Ver-

fügung zu stellen. Dabei tragen die Betriebe Sach- und Personalkosten, die BA zahlt ihnen einen 

Zuschuss des Bundes zum Lebensunterhalt der Jugendlichen in Höhe bis zu ¼�����- zuzüglich 

des pauschalierten Sozialversicherungsbeitrages (¼�����-) aus (siehe Kap. 2).   

4. Die Bundesagentur für Arbeit setzt ihre ausbildungsfördernden und berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen mindestens auf gleicher Höhe wie 2003  fort. Dieses formulierte Ziel besteht 

auch im Jahr 2005, soweit nicht ausbildungsfördernde Bildungsmaßnahmen wie „Berufsausbil-

dung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ (BaE) und „ausbildungsbegleitende Hilfen“ (abH) durch 

Träger der Grundsicherung zu erbringen sind.  

 
 
 
 ��� 6RQGHUSURJUDPP�GHV�%XQGHV��(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�I�U�-XJHQGOLFKH��(4-��
 

 

Für Jugendliche mit aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven hat die 

Wirtschaft zugesagt, jährlich 25.000 Praktikumsplätze für betriebliche Einstiegsqualifizierungen (EQJ) 

zur Verfügung zu stellen.  

Nach der EQJ-Richtlinie vom  28. Juli 2004 können Betriebe aus dem Sonderprogramm des Bundes 

für den Unterhalt der EQJ-Teilnehmer Leistungen in Höhe von 192 ¼� I�U� GLH� 3UDNWLNXPVYHUJ�WXQJ�
zzgl. eines pauschalierten Sozialversicherungsbeitrags von 102 ¼�HUKDOWHQ� 

Den Agenturen für Arbeit wurden die Haushaltsmittel zur Förderung nach der EQJ-Richtlinie zu de-

zentralen Bewirtschaftung zugewiesen. Auf dieser Basis erfolgt die Planung und Bewilligung der An-

träge vor Ort. 

 

 

���� :HVHQWOLFKH�bQGHUXQJHQ�GHU�'XUFKI�KUXQJVDQZHLVXQJ��'$��YRP������������
 

Die DA zu EQJ wurde insbesondere im Blick auf SGB II, das novellierte  BBiG und den möglichen 

Beginn-Termin für Altbewerber/innen angepasst. Zusätzlich wurde die Einschaltung von Bildungsträ-

gern zugelassen. Detaillierte Hinweise zur Förderung nach Richtlinie zur Durchführung des Sonder-

programms Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-R) vom 28. Juli 2004  enthält die DA in der ak-

tuellen Fassung vom 30. Mai 2005 (Anlagen 1 - 5). 
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������ )U�KHUHU�(LQVWLHJ�I�U�$OWEHZHUEHU�
 

In der Regel kann eine EQJ erst ab dem 1. Oktober eines Jahres nach erfolglosen Nachvermittlungs-

bemühungen gefördert werden. Altbewerber/innen (Bewerber/innen früherer Schulentlassjahrgänge) 

können nun bereits ab dem 01. August eine EQJ beginnen.  Für den Altbewerberstatus kann das Ent-

lassjahr der allgemeinbildenden Schule zugrunde gelegt werden. Dennoch sollte von einer pauscha-

len Zuordnung der betroffenen Jugendlichen zur Gruppe der Altbewerber/innen abgesehen werden. 

Im Einzelfall ist zusätzlich zu prüfen, ob sich der/die Bewerber/in ernsthaft um eine Ausbildungsstelle 

zum aktuellen oder zu einem früheren Ausbildungsbeginn beworben hat und das Vermittlungsangebot 

der Agentur für Arbeit in Anspruch genommen hat.  Dabei ist unerheblich, welchen Erledigungseintrag 

der Bewerber/die Bewerberin zum Ende des vorhergehenden Berichtsjahres erhalten hat. Vorausset-

zung für den Beginntermin 01. August ist auch die Einschätzung des zuständigen Beraters/der zu-

ständigen Beraterin, dass eine Einmündung in Ausbildung während der nachfolgenden Nachvermitt-

lung unwahrscheinlich erscheint. 

 

������ (LQVFKDOWXQJ�YRQ�%LOGXQJVWUlJHUQ�
 

Die DA zur EQJR in der Fassung vom 30. Mai 2005 lässt nun ausdrücklich die Einschaltung von Bil-

dungsträgern im Auftrag des Betriebes zu. Der Bildungsträger kann die Vermittlung einzelner Qualifi-

kationen im Auftrag und auf Kosten des Arbeitgebers übernehmen.  

 

Die Einschaltung eines Bildungsträgers kann vertraglich auf dreierlei Weise erfolgen: 

 

1. Der Betrieb schließt mit dem Jugendlichen den EQJ-Vertrag. Zusätzlich wird eine Kooperati-

onsvereinbarung mit dem eingeschalteten Bildungsträger geschlossen. 

2. Der durchführende Betrieb und der Bildungsträger schließen mit dem Jugendlichen gemein-

sam einen Vertrag (dreiseitiger Vertrag).  

3. Der Jugendliche schließt mit dem Bildungsträger den EQJ-Vertrag. Der Praktikumsbetrieb 

wird über einen Kooperationsvereinbarung mit dem Bildungsträger in die Durchführung der 

Einstiegsqualifizierung eingebunden. 

 

Bestimmte Verpflichtungen können unabhängig von der Vertragsgestaltung nur durch den durchfüh-

renden Betrieb gewährleistet werden. Dazu gehört insbesondere die Sicherstellung der qualitativen 

Anforderungen der Einstiegsqualifizierung, aber auch die Verpflichtung nach Artikel 6 der EQJ-

Richtlinie, nach der u.a. eine Förderung der Einstiegsqualifizierung nicht erfolgen kann, wenn der Ju-

gendliche bereits eine Einstiegsqualifizierung bei dem Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Un-

ternehmens durchlaufen oder eine andere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dort ausgeübt 

hat. Grundsätzlich gilt, dass mindestens 70 % der Qualifizierung im Betrieb zu erfolgen hat und der 

durchführende Betrieb bereits bei Abschluss des Vertrags feststeht. 
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Eine EQJ-Förderung bewegt sich immer im Spannungsfeld der Verantwortung der Unternehmen für 

die betriebliche Ausbildung und nachrangiger Qualifizierungsangebote. Der Ausbildungspakt stellt 

klar, dass die Betriebe die Personal- und Sachkosten der Einstiegsqualifizierung tragen. Für eine zu-

sätzliche Förderung des Bildungsträgers durch die AA gibt es keine Rechtsgrundlage. 

 

 

���� 6R]LDOSlGDJRJLVFKH�%HJOHLWXQJ�ZlKUHQG�HLQHU�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�
 

Sofern EQJ als Berufsausbildungsvorbereitung nach den §§ 68 -70 Berufsbildungsgesetz (BBiG) für 

Lernbeeinträchtigte und sozial Benachteiligte durchgeführt werden, können die Betriebe außerdem auf 

ihren Antrag die notwendigen Kosten der von ihnen nach  § 68 Abs. 1 BBiG zu gewährleistenden so-

zialpädagogischen Betreuung nach § 421m SGB III von den Agenturen für Arbeit erstattet bekommen. 

Die Verfahrensweise zur Förderung regelt die DA zu § 421 m SGB III (Anlagen 6-8). Ist ein Bildungs-

träger Arbeitgeber im Sinne der EQJ-R kann er keine Förderung nach § 421m SGB III beantragen. 

 
 
 ��� 9HUIDKUHQ�
 

���� 1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQHQ�
 
 
Der Ausbildungspakt sieht vor, dass Kammern und Agenturen für Arbeit DE�6HSWHPEHU mit Einwilli-

gung der Betroffenen ihre Daten über die bis dahin nicht vermittelten Bewerber/innen austauschen, 

die Jugendlichen gemeinsam einladen und ihnen – sofern erforderlich auf der Basis eines Kompe-

tenzchecks – ein Angebot zur Ausbildung oder Qualifizierung unterbreiten. Die Entscheidung über die 

Notwendigkeit eines Kompetenzchecks soll von den AA nach Möglichkeit unter Mitwirkung der Kam-

mern getroffen werden. 

 

Zur Nachvermittlung sollen Ausbildungsplatzbörsen, Last-Minute-Aktionen u.ä. Formen einer zielgrup-

pengerechten und effizienten Zusammenführung von Betrieben und Jugendlichen in Absprache mit 

den örtlichen Paktpartnern durchgeführt werden.  

 

Noch nicht vermittelte %HZHUEHU�LQQHQ�DXV� IU�KHUHQ�6FKXOHQWODVVMDKUHQ (sog. Altbewerber/innen) 

mit erkennbar schlechten Vermittlungschancen sind bereits DE�GHP�����-XQL einzuladen und frühzei-

tig in die Nachvermittlungsprozesse einzubeziehen. 

�
Bewerber/innen, die sich vorübergehend für eine Alternative entschieden haben und daher nicht zu 

den unvermittelten Bewerbern am 30.9. zählen, ihren Vermittlungswunsch aber über den 30.09. hin-

aus aufrecht erhalten haben, können nach Absprache mit den Kammern in die Nachvermittlungsaktio-
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nen einbezogen werden, werden jedoch in der Statistik zum Ausbildungspakt nicht als Paktbewerber 

ausgewiesenen. 

�
�

������ ,GHDOW\SLVFKHU�$EODXI�HLQHU�1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQ�
�
Idealtypisch hat eine Nachvermittlung folgenden Ablauf (siehe dazu auch Ablaufschema Anlage 9): 

 

• Die Berufsberatung überträgt die vorhandenen Daten einschließlich ggf. vorhandener psychologi-

scher und ärztlicher Untersuchungsergebnisse in den „Ergebnisbogen Bewerberda-

ten/Kompetenzcheck“ (Anlage 10) und stellt diesen dem/der Vertreter/in der Kammer für die ge-

meinsame Prüfung zur Verfügung, sofern die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen (vgl. 3.3) 

dafür erfüllt sind.  

• Berufsberater/innen und Vertreter/innen der Kammer sichten gemeinsam die Bewerberdaten.  

Sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, prüft die Berufsberatung alleine, ob 

die vorliegenden Erkenntnisse über den Bewerber/die Bewerberin für die gemeinsame Nachver-

mittlung ausreichen oder ob eine (weitere) psychologische Eignungsbeurteilung im Psychologi-

schen Dienst der AA erforderlich ist.  

• Wird dies für erforderlich gehalten, schlägt die Berufsberatung dem Bewerber/der Bewerberin eine 

Eignungsbeurteilung beim PD vor und stellt den entsprechenden Antrag. Die Einladung erfolgt 

durch den PD.  

• Für die Teilnahme am Kompetenzcheck des PD gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Mitwirkungspflicht und die gleichen Verfahrensweisen wie bei allen im SGB III vorgesehenen Eig-

nungsfeststellungen für Ausbildungssuchende (§§ 32,35 (3) i.V.m. 38 (2) SGB III und § 66 SGB I). 

• Damit den Vertretern der Kammern das Ergebnis dieses Kompetenzchecks weitergegeben wer-

den kann, ist eine Schweigepflichtentbindungserklärung des volljährigen Bewerbers bzw. seiner 

Erziehungsberechtigen erforderlich (siehe Kapitel 3.3.3). 

• Nach der Durchführung des Kompetenzchecks und der entsprechenden Ergebnisdokumentation 

durch den PD wird der Bewerber/in zu der mit den Kammern stattfindenden Nachvermittlungsakti-

on eingeladen. Zur Unterstützung der weiteren Vermittlungsaktivitäten der Kammern wird der Ju-

gendliche im Einladungsschreiben (vgl. Musteranschreiben: Anlage 11, Anlage 12) gebeten, eine 

vollständige Bewerbungsmappe zum Gespräch mitzubringen und dem Vertreter/der Vertreterin 

der Kammer zur Verfügung zu stellen. Alle, die an der Nachvermittlungsaktion nicht teilnehmen 

können oder wollen, werden um die Rücksendung des beigefügten Rückmeldebogens gebeten. 

•  Können die Bewerberdaten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht an die Kammern weiterge-

leitet werden, basiert die gemeinsame Vermittlungsaktion mit den Kammern – sofern sich die be-

troffenen Jugendlichen damit einverstanden erklären - auf dem gemeinsam geführten Bewerber-

gespräch und den Bewerbungsunterlagen, die zum Einladungstermin mitgebracht werden.�
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•  Auf Basis eines gemeinsamen Nachvermittlungsgesprächs mit den Jugendlichen geben Berufsbe-

rater und Vertreter der Kammern eine Integrationsempfehlung, die für den Bewerber/die Bewerbe-

rin den größten Erfolg für eine langfristige berufliche Integration verspricht: 

o Empfehlung für eine betriebliche Ausbildung 

o Empfehlung für EQJ 

o Empfehlung für BvB 

o Sonstige Empfehlung (Schulbesuch, sonstige Alternativen) 

 

Sofern Ergebnisse eines Kompetenzchecks einbezogen werden, erhalten die Vertreter/innen der 

Kammern zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse eine entsprechende Arbeitshilfe des Psy-

chologischen Dienstes (vgl. Anlage 13).  

 

In den gemeinsam stattfindenden Nachvermittlungsaktionen von Berufsberatung und Kammern wird 

jedem teilnehmenden Jugendlichen ein möglichst eng am Berufswunsch orientiertes Vermittlungsan-

gebot gemacht. Das Paktangebot ist definiert als ein Angebot, das im Rahmen der gemeinsamen 

Nachvermittlungsaktion von Kammern und Berufsberatung erfolgt. Dazu zählen Vermittlungsvorschlä-

ge für Ausbildungsstellen, EQJ sowie Angebote für berufsvorbereitende Bildungsangebote. Es soll 

sich dabei nach Einschätzung des Beraters um ein angemessenes und realisierbares Angebot für den 

Jugendlichen handeln. 

 

������ 0LWZLUNXQJ�GHU�%HZHUEHU�LQQHQ�
 

Bewerber/innen, die an der Nachvermittlungsaktion ohne triftigen Grund nicht mitwirken, insbesondere 

keine Rückmeldung auf die Einladungsschreiben zur eignungsdiagnostischen Untersuchung im Rah-

men des Kompetenzchecks bzw. zur Nachvermittlungsaktion geben, verlieren nach individueller Prü-

fung durch die Berufsberatung ihren Bewerberstatus. 

Möchte der Jugendliche danach die Vermittlungsbemühungen der AA wieder in Anspruch nehmen, 

kann er erneut als Bewerber/in aufgenommen werden, zählt aber nach entsprechender Dokumentati-

on in den IT-Fachverfahren statistisch nicht mehr zu den Paktbewerbern.  

 

Wer nicht in die Weitergabe seiner Daten einwilligt bzw. der Datenweitergabe widerspricht, kann nicht 

wegen fehlender Mitwirkung ausgeschlossen werden, wenn er sonst ausreichend bei der Nachvermitt-

lungsaktion mitwirkt. 
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���� .RPSHWHQ]FKHFN�
 

Der Ausbildungspakt sieht vor, dass Kammern, Agenturen für Arbeit und (sofern sie sich anschließen) 

zukünftig auch ARGEN und Kommunen ab September ihre Daten über die bis�dahin nicht vermittelten 

Bewerber austauschen, die Jugendlichen gemeinsam einladen und ihnen – sofern erforderlich auf der 

Basis eines zusätzlichen Kompetenzchecks – ein Angebot zur Ausbildung oder anderweitigen Qualifi-

zierung unterbreiten.   

Der Kompetenzcheck dient bei den nicht vermittelten Bewerbern/innen nach dem 30.9. vor allem  

•  der vertieften Eignungsanalyse und Empfehlung von Einmündungsmöglichkeiten, 

•  der Unterstützung der gemeinsamen Nachvermittlungsaktionen von Kammern und Berufsbera-

tung, 

•  der Erhöhung der Vermittlungsaussichten für Jugendliche, die bisher nicht vermittelt werden konn-

ten, 

•  der Erweiterung des Berufswahlspektrums und Entwicklung alternativer Berufswahlstrategien bei 

eingeschränkten Vermittlungsaussichten 

Die Klärung der Ausbildungsreife und der beruflichen Eignung findet bei allen Bewerbern/innen im 

Rahmen des normalen Beratungs- und Vermittlungsprozesses vor dem 30.09. durch die Berufsbera-

tung statt. 

Zum Kompetenzcheck gehört neben den sonstigen Dienstleistungen des Psychologischen Dienstes 

auch die Psychologische Eignungsbeurteilung, die eigens für den Kompetenzcheck entwickelt wurde. 

Dieses zusätzliche Verfahren basiert auf einer wissenschaftlich begründeten Methode der Datenge-

winnung und Dateninterpretation. 

 

 

������ =ZHFNPl�LJHU�(LQVDW]�GHV�.RPSHWHQ]FKHFNV�
 

In die Prüfung, ob eine zusätzliche Eignungsbeurteilung erforderlich ist, fließen alle vorhandenen Er-

kenntnisse über den Bewerber/die Bewerberin mit ein: 

•  Erkenntnisse aus dem bisherigen Beratungs- und Vermittlungsprozess (Grundlage Beratungs- 

und Vermittlungsniederschrift, Profiling nach § 6 SGB III) 

•  Schulzeugnisse 

•  Vorherige Aussagen des PD und ÄD (z.B. Gutachten, Ergebnisse des Berufswahltests BWT) 

•  Beurteilungen und Zeugnisse von Praktika, Bewerbungstrainings, Schulungen. 

Eine pauschale Zuweisung aller Paktbewerber zum PD für eine zusätzliche Eignungsbeurteilung ist 

nicht zielführend. 
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Fallkonstellationen, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zusätzlicher Kompetenzcheck nicht 

erforderlich ist: 

•  Bewerber/innen mit Abitur/Realschulabschluss (oder gleichwertig) und überdurchschnittlichen 

Schulnoten (2,5 und besser) in Deutsch/Mathematik 

•  Bewerber/innen, bei denen lt. Profiling-Ergebnis keine personen- und eignungsbezogenen Ver-

mittlungshemmnisse vorliegen, sondern ausschließlich marktbedingt ungünstige bzw. bedingt 

günstige Vermittlungsaussichten festgestellt wurden, 

•  Bewerber/innen, über die für die anstehenden Fragestellung bedeutsame Aussagen des PD/ÄD 

vorliegen (psychologische Gutachten, BWT-Ergebnisse), 

•  Bewerber/innen aus Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, soweit aus diesen Maßnahmen 

bereits entsprechend aussagekräftige Eignungsbeurteilungen vorliegen, 

•  Regionen, in denen aufgrund bestehender Vereinbarungen bereits vorher Kompetenzchecks 

durchgeführt wurden (z.B. Ausbildungskonsens NRW, Gemeinschaftsinitiative Sachsen) oder von 

den Paktpartnern nicht für erforderlich gehalten werden. 

 

������ (UJHEQLVVH�GHV�.RPSHWHQ]FKHFNV�
 

Die Psychologische Eignungsbeurteilung liefert Aussagen, für welche Berufe eine Jugendliche/ein 

Jugendlicher geeignet ist. Darüber hinaus stellt sie Aussagen zu folgenden Merkmalen bereit:  

•  Rechenfertigkeiten und Rechtschreibung,  

•  Kognitiven Fähigkeiten und  

•  psychomotorischen Fähigkeiten (Hand- und Fingergeschicklichkeit)  

sowie 

•  Merkmalen des Arbeits- und Sozialverhaltens.Í

Í
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Für die kognitiven Fähigkeiten und die Rechtschreibung werden die Testergebnisse eines Jugendli-

chen verglichen mit einer Gruppe, die nur aus Hauptschülern besteht und mit einer Gruppe, die nur 

aus Realschülern besteht. Diese unterschiedlichen Vergleichsmöglichkeiten sind deshalb wichtig, weil 

in bestimmten Ausbildungsstellen die Anforderungen in Abhängigkeit von einem bestimmten Schulab-

schluss beschrieben werden. Die Aufgaben zur Erfassung der Rechenfertigkeiten werden kriteriums-

orientiert ausgewertet. 

 

Zur Hand- und Fingergeschicklichkeit sowie zu den Merkmalen des Arbeits- und Sozialverhaltens 

werden nur dann Einschätzungen abgegeben, wenn ein bestimmter Beruf bzw. ein Berufsfeld ange-

geben ist. Diese Einschränkung ist deshalb vorgenommen worden, weil der benötigte Ausprägungs-

grad und die Ausformung dieser Merkmale stark vom angestrebten Beruf bzw. Berufsfeld abhängt. 

Die Beurteilung dieser Merkmale kann also nur dann erfolgen, wenn der Jugendliche bereits berufli-

che Vorstellungen entwickelt und eine Eingrenzung auf einen bestimmten Beruf oder ein Berufsfeld 

vorgenommen hat. 

 

Die Ergebnisse der Psychologischen Eignungsbeurteilung werden auf drei Ergebnisbögen festgehal-

ten:  

 

1. Ergebnisbogen: „Berufe“ (Anlage 14) 

2. Ergebnisbogen: „Kognitive Fähigkeiten, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten“   (Anlage 15) 

3. Ergebnisbogen: „Psychomotorische Fähigkeiten, Merkmale des Arbeits- und Sozialverhaltens“  

(Anlage 16) 

�
Erläuterungen zum Verständnis dieser Ergebnisbögen sind in der Anlage 13 enthalten ���
���� 'DWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�5HJHOXQJHQ�
 

Eine direkte Einsichtnahme der Vertreter der Kammern in COMPAS bzw. VerBIS ist nicht zulässig, 

sondern nur über den „Ergebnisbogen Bewerberdaten/Kompetenzcheck“. 

 

Die Übermittlung der in die Ergebnisbögen „Bewerberdaten/Kompetenzcheck“ übertragenen Bewer-

berdaten und eignungsrelevanten Aussagen des Jugendlichen unterliegen dem Sozialdatenschutz 

gemäß §§ 67 ff. SGB X. 

 

In jedem Fall können Daten nur an die mit der Vermittlung beauftragte Fachleute der Kammern und 

QLFKW�DQ�'ULWWH (z.B. Arbeitgeber) weitergegeben werden. 

 

Soweit eine Verwaltungsvereinbarung (Kap. 3.3.1) auf der Grundlage des § 37 SGB III von den örtli-

chen Paktpartnern unterzeichnet wurde, kann die Datenweitergabe auf dieser Grundlage unter er-

leichterten Bedingungen erfolgen. Andernfalls ist die Weitergabe nur unter der Voraussetzung der in 

Kap. 3.3.2 beschriebenen Weise zulässig. 
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������ :HLWHUJDEH�GHU�%HZHUEHUGDWHQ�DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV������6*%�,,,��PLW�9HUZDOWXQJV�YHUHLQEDUXQJ��
�
 
Die AA schließen zunächst die Verwaltungsvereinbarung (Anlage 17) entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten mit den in Frage kommenden Partnern des Ausbildungspaktes ab, entweder in meh-

reren Einzelvereinbarungen oder in einer gemeinsamen. Die Verwaltungsvereinbarung ist bereits vom 

Vorstand der BA stellvertretend für die AA unterschrieben. 

 

Einzelheiten der Beauftragung und der Zeitraum der Nachvermittlungsaktion werden entsprechend 

der örtlichen Gegebenheiten zwischen AA und den Partnern ausgehandelt und in einer Protokollnotiz 

der unterschriebenen Vereinbarung beigefügt. 

 

Die Verwaltungsvereinbarung ermöglicht ein vereinfachtes Verfahren des datenschutzrechtlich zuläs-

sigen Austausches von Bewerberdaten zwischen den örtlichen Paktpartnern (Kammern) und AA für 

die Durchführung der Nachvermittlungsaktionen. Die Vereinbarung bezieht sich auf die Weitergabe 

der bereits bei den AA gespeicherten Bewerberdaten, die nun entsprechend § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB 

III ohne gesonderte Einverständniserklärung des Bewerbers/der Bewerberin an die mit der Nachver-

mittlungsaktion beauftragen Vertreter der Kammern weitergegeben werden können. Sollen außer den 

Bewerberdaten auch Ergebnisse ärztlicher Gutachten oder psychologischer Untersuchungen übermit-

telt werden, ist vorab eine Schweigepflichtentbindungserklärung einzuholen (vgl. 3.3.3). Die Datenwei-

tergabe erfolgt mit Hilfe des „Ergebnisbogen Bewerberdaten/Kompetenzcheck“ (Anlage 10).  

 

Die Jugendlichen bzw. ihre Eltern sind vorab mit einem Informationsschreiben (Anlage 18) auf die 

Zusammenarbeit der Paktpartner und die damit verbundene Datenweitergabe an die Kammern sowie 

auf ihr Widerspruchsrecht schriftlich hinzuweisen. Dieses Informationsschreiben kann bereits bei der 

Aufnahme in den Bewerberstatus vorsorglich ausgegeben werden; es muss spätestens vor Beginn 

der Nachvermittlungsaktionen an die Bewerber/innen übergeben/übersandt werden. Der Zeitpunkt für 

die Übergabe ist so zu wählen, dass eine angemessene Widerspruchsfrist gewahrt bleibt. 

 

Sofern der Datenweitergabe an die Kammern nicht widersprochen wurde, können Vertreter der Kam-

mern und Berufsberatung eine gemeinsame Sichtung der Bewerberdaten vornehmen.  

 

�
������ :HLWHUJDEH�GHU�%HZHUEHUGDWHQ�RKQH�9HUZDOWXQJVYHUHLQEDUXQJ�QDFK������6*%�,,,��
 

Eine Datenübermittlung an außen stehende Dritte, wie z.B. Kammern, ist ohne eine geschlossene 

Verwaltungsvereinbarung nach § 37 SGB III (wie zur Nachvermittlung im Jahr 2004 praktiziert) nur 

unter nachfolgend erläuterten Voraussetzungen zulässig. 
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1.  Für die Weitergabe von Bewerberdaten (z.B. Name, Alter, Schulabschluss, Schulzeugnisse) ohne 

psychologische oder ärztliche Befunde bzw. Gutachten an die von den Kammern benannten Ver-

treter zum Zwecke der gemeinsamen Nachvermittlung ist eine Einverständniserklärung (Anlage 

19) der Eltern des Jugendlichen oder – bei Volljährigkeit – des Bewerbers/der Bewerberin erfor-

derlich. 

 

2. Sollen außer den Bewerberdaten auch Ergebnisse ärztlicher Gutachten oder psychologischer 

Untersuchungen übermittelt werden, ist eine JHVRQGHUWH�6FKZHLJHSIOLFKWHQWELQGXQJVHUNOl�
UXQJ einzuholen (vgl. 3.3.3). 

 

Die Einverständnis- und die Schweigepflichtentbindungserklärung bedürfen der Schriftform. In beiden 

Erklärungen muss darüber aufgeklärt werden, welche Daten an wen für welchen Zweck wie lange 

übermittelt werden. 

 

Die Texte der beiden Datenschutzerklärungen sind verbindlich. 

 

Die ordnungsgemäße Verwendung der Daten wird darüber hinaus durch ein Anschreiben der Agentu-

ren an die Kammern sichergestellt, das die erforderlichen Hinweise zum Datenschutz (Anlage 21) 

enthält. Dieses Blatt wird mit der Datenübergabe den Vertretern der Kammern ausgehändigt. 

 

 

������ 6FKZHLJHSIOLFKWHQWELQGXQJVHUNOlUXQJ�
 

Für die Weitergabe bereits gespeicherter Ergebnisse psychologischer/ärztlicher Untersuchungen oder 

einer psychologischen Eignungsbeurteilung an die mit der Vermittlung beauftragten Fachleute der 

Kammern  ist  im Rahmen des Kompetenzchecks eine Schweigepflichtentbindungserklärung des Ju-

gendlichen bzw. seines gesetzlichen Vertreters erforderlich. Hierfür ist die Mustererklärung zur 

Schweigepflichtentbindung (Anlage 20) zu verwenden. 

 

Diese kann im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Durchführung des Kompetenzchecks 

beim Psychologischen Dienst der BA unterschrieben werden oder im Nachgang vom gesetzlichen 

Vertreter unterschrieben zurückgegeben werden. 

 

An Dritte, z.B. Arbeitgeber, können keine Daten weiter gegeben werden. 
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��� ,QIRUPDWLRQVDQJHERWH�GHU�%$�
 
 
Die BA informiert über den Ausbildungspakt und das EQJ-Programm im Internet unter 

www.arbeitsagentur.de  (Navigation: Ausbildung/Berufs- und Studienwahl > Ausbildungsvermittlung > 

Pakt für Ausbildung) und unter www.pakt-für-ausbildung.de. Dort ist auch dieses Handbuch zum 

Download eingestellt. 

 

Die BA hält im Internet ebenfalls folgende Flyer  für einen Download bereit: 

 

�� 1RFK�DXI�/HKUVWHOOHQVXFKH"�,QIRUPDWLRQHQ���EHU�GHQ�$XVELOGXQJVSDNW�I�U�-XJHQGOLFKH�XQG�(OWHUQ�
�� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�I�U�-XJHQGOLFKH�±�+LQZHLVH�I�U�8QWHUQHKPHQ�
�
Die wichtigsten Handlungsempfehlungen und zentralen Dokumente, die die BA zur Umsetzung des 

Ausbildungspaktes in den Agenturen herausgegeben hat, können im Intranet unter der Rubrik „Pakt 

für Ausbildung“ abgerufen werden.  

 

Die Informationen der Paktpartner zum Ausbildungspakt können auf den folgenden Internetseiten der 

Partner abgerufen werden: 

DIHK:      www.pakt-sucht-partner.de  

ZDH:       www.zdh.de (> Bildung > Berufsbildungspolitik) 

BDA:       www.bda-online.de (> Themen > Bildungspolitik > Ausbildung) 

BMWA:   www.bmwa.bund.de (> Arbeit > Arbeitsmarktpolitik > Ausbildungspakt) 

BMBF:    www.bmbf.de (> Bildung > Ausbildungsoffensive) 
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$QKDQJ��$QODJHQ�EHUVLFKW�
 
 
/IG��1U� %H]HLFKQXQJ� 6HLWH�

(4-� ���
1 DA-EQJ-R in der Fassung vom 30. Mai 2005 (Korrekturfassung) 19 

2 EQJ – Antrag 30 

3 EQJ - Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherung 31 

4 EQJ – Zusicherungsbescheid 32 

5 EQJ – Bewilligungsbescheid 33 

6 DA-421mSGB III 34 

7 § 421 m – Antrag 37 

8 § 421 m – Bewilligungsbescheid 39 

1DFKYHUPLWWOXQJVYHUIDKUHQ� ���
9 Ablaufschema Nachvermittlung 41 

10 Ergebnisbogen Bewerberdaten/Kompetenzcheck 42 

11 Einladungsschreiben für Jugendliche (mit Verwaltungsvereinbarung nach § 37 
SGB III) 44 

12 Einladungsschreiben für Jugendliche (ohne Verwaltungsvereinbarung nach § 37 
SGB III) 45 

.RPSHWHQ]FKHFN� ���
13 Hinweise für Paktberater (Kammervertreter) zum KC 48 

14 Ergebnisbogen „Berufe“ 51 

15 Ergebnisbogen „Kognitive Fähigkeiten, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten“ 52 

16 Ergebnisbogen „Psychomotorische Fähigkeiten, Merkmale des Arbeits- und So-
zialverhaltens“ 53 

'DWHQVFKXW]� ���
17 Muster: Verwaltungsvereinbarung gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB III 55 

18 
Informationsschreiben für Bewerber/-innen 
zur Datenübermittlung gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB III bei Vorliegen einer 
Verrwaltungsvereinbarung 

57 

19 Erklärung über Einwilligung zur Übermittlung von persönlichen Daten an Dritte 
gemäß § 37 SGB III�� 58 

20 Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht 
 59 

21 Hinweise für Kammern zum Datenschutz 60 

�
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$QODJHQ�]XP�(4-�3URJUDPP�
�
 
/IG��1U� %H]HLFKQXQJ� 6HLWH�

(4-� ���
1 DA-EQJ-R in der Fassung vom 30. Mai 2005 (Korrekturfassung) 19 

2 EQJ – Antrag 30 

3 EQJ - Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherung 31 

4 EQJ – Zusicherungsbescheid 32 

5 EQJ – Bewilligungsbescheid 33 

6 DA-421mSGB III 34 

7 § 421 m – Antrag 37 

8 § 421 m – Bewilligungsbescheid 39 
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'XUFKI�KUXQJVDQZHLVXQJHQ��'$���]XU�5LFKWOLQLH�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHV�6RQGHUSURJUDPPV�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�-XJHQGOLFKHU�
�(4-�3URJUDPP�5LFKWOLQLH�±�(4-5� 

vom 28. Juli 2004 
 

(Korrektur-)Fassung vom 30. Mai  2005 
 $UWLNHO���=LHOH�

���� 'LH� 6SLW]HQYHUElQGH� GHU�:LUWVFKDIW� KDEHQ� LP� Ä1DWLRQDOHQ� 3DNW� I�U� $XVELOGXQJ� XQG�
)DFKNUlIWHQDFKZXFKV�LQ�'HXWVFKODQG³�YRP�����-XQL������]XJHVDJW��MlKUOLFK�LQVJHVDPW��������3OlW]H�I�U�EHWULHEOLFK�GXUFKJHI�KUWH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJHQ�EHUHLW�]X�VWHOOHQ��0LW� GLHVHP� 3DNW� YHUSIOLFKWHQ� VLFK� GLH� 3DUWQHU� JHPHLQVDP� XQG� YHUELQGOLFK�� LQ� HQJHU�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHQ�/lQGHUQ�DOOHQ� DXVELOGXQJVZLOOLJHQ�XQG�DXVELOGXQJVIlKLJHQ�-XJHQGOLFKHQ�HLQ�$QJHERW�DXI�$XVELOGXQJ�]X�XQWHUEUHLWHQ��$XFK�-XJHQGOLFKH�PLW�HLQ�JHVFKUlQNWHQ�9HUPLWWOXQJVFKDQFHQ�VROOHQ�3HUVSHNWLYHQ�I�U�GHQ�(LQVWLHJ�LQ�GLH�EHUXIOL�FKH�$XVELOGXQJ�XQG�GDV�%HUXIVOHEHQ�HUKDOWHQ�����

���� 0LW� GHQ� /HLVWXQJHQ� GLHVHV� 6RQGHUSURJUDPPV�ZLUG� �� LP� (LQNODQJ�PLW� GHQ�%HVFKlIWL�JXQJVSROLWLVFKHQ�/HLWOLQLHQ�GHU�(XURSlLVFKHQ�8QLRQ���HLQ�=XVFKXVV�GHV�%XQGHV�]XP�8QWHUKDOW� GHU� -XJHQGOLFKHQ� DQ� GLH� %HWULHEH� JHOHLVWHW�� 'LH� %HWULHEH� WUDJHQ� GLH� 6DFK��XQG� 3HUVRQDONRVWHQ� GHU� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�� 'LH� 9HUPLWWOXQJ� LQ� HLQH� EHWULHEOLFKH�
$XVELOGXQJ�KDW�9RUUDQJ������� Förderungsfähig sind alle privaten Arbeitgeber (vgl. DA 4.1.5) 
unabhängig davon, welche Stelle im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes für sie zuständig ist, wenn sie eine EQJ-Maßnahme im 
Sinne von Art. 2 EQJR durchführen.  
   

)|UGHUXQJ�XQDEKlQJLJ�YRQ�.DPPHU]XJHK|�ULJNHLW��
���� Die Einwerbung und Bewertung von EQJ-Stellen im Sinne des 

Paktes und der EQJR ist Aufgabe der zuständigen Stellen im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes. Reichen Arbeitgeber EQJ-
Angebote unmittelbar bei den Agenturen für Arbeit ein, nehmen 
diese die angebotenen Stellen an und leiten sie zur Bewertung an 
die zuständigen Stellen weiter. Sofern innerhalb einer Frist von 
einer Woche die Kammern keine Rückmeldung geben, können 
die EQJ-Stellen für die Vermittlung freigegeben werden. 
 

*HZLQQXQJ�XQG�%HZHU�
WXQJ�GHU�(4-�6WHOOHQ�GXUFK�GLH�]XVWlQGLJHQ�6WHOOHQ�

���� Die Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung hat Vorrang.  
 
Durch EQJ soll eine Vermittlung in Ausbildung nicht beeinträchtigt 
werden. Deshalb ist in der Regel erst nach dem 30. September 
eine Einmündung von Ausbildungsplatzbewerbern vorgesehen, 
die trotz vorangegangener Nachvermittlungsbemühungen nicht in 
Ausbildung vermittelt werden konnten. Ausnahmen davon sind 
nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig (siehe dazu DA 
5.1.3).  
 

9RUUDQJ�GHU�$XVELO�GXQJ�
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$UWLNHO����,QKDOW�GHU�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ������ $OV� %U�FNH� LQ� GLH� %HUXIVDXVELOGXQJ� ZLUG� HLQH� EHWULHEOLFK� GXUFKJHI�KUWH� (LQVWLHJV�TXDOLIL]LHUXQJ� JHI|UGHUW�� $OV� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� ZHUGHQ� DXFK� YHUJOHLFKEDUH� %H�
UXIVHLQVWLHJVDQJHERWH� GHU�:LUWVFKDIW� LQ� GHU�%HUXIVDXVELOGXQJVYRUEHUHLWXQJ� I�U� OHUQ�EHHLQWUlFKWLJWH�XQG�VR]LDO�EHQDFKWHLOLJWH�-XJHQGOLFKH�LP�6LQQH�GHV������$EV����>LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP�����������������$EV����%%L*@�GHV�%HUXIVELOGXQJVJHVHW]HV��%%L*��JHI|U�GHUW��

����� 'LH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�LVW�DXI�GLH�9HUPLWWOXQJ�XQG�9HUWLHIXQJ�YRQ�*UXQGODJHQ�I�U�GHQ�(UZHUE�EHUXIOLFKHU�+DQGOXQJVIlKLJNHLW�DXVJHULFKWHW��'LH�]X�YHUPLWWHOQGHQ�.HQQW�QLVVH�XQG�)HUWLJNHLWHQ�EHUHLWHQ�DXI�HLQHQ�DQHUNDQQWHQ�$XVELOGXQJVEHUXI�LP�6LQQH�GHU�������$EV����%%L*�>LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP����������������$EV����%%L*@�XQG����$EV����6����GHU�+DQGZHUNVRUGQXQJ� �+Z2��YRU��6RZHLW�GLH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�DOV�%HUXIVDXV�ELOGXQJVYRUEHUHLWXQJ� QDFK� GHP�%%L*�GXUFKJHI�KUW�ZLUG�� JHOWHQ� GLH� ��� ��� ELV� ��� >LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP������������������ELV���@�%%L*��
����� 'HU�-XJHQGOLFKH��EHL�QLFKW�YROOMlKULJHQ�-XJHQGOLFKHQ�GLH�(U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQ��XQG�GHU�%HWULHE�VFKOLH�HQ�HLQHQ�VFKULIWOLFKHQ�9HUWUDJ��EHU�HLQH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�LP�6LQQH�YRQ��� ���%%L*� >LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP������������ �����%%L*@��:lKUHQG�GHU�(LQ�

VWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�EHVWHKW�9HUVLFKHUXQJVSIOLFKW�LQ�GHU�JHVHW]OLFKHQ�.UDQNHQ���3IOHJH��5HQWHQ��XQG�$UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ�VRZLH�LQ�GHU�JHVHW]OLFKHQ�8QIDOOYHUVLFKHUXQJ������� 'LH�%HUXIVVFKXOSIOLFKW�QDFK�GHQ�6FKXOJHVHW]HQ�GHU�/lQGHU�EOHLEW�XQEHU�KUW��
����� 'HU� $EVFKOXVV� GHV� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJVYHUWUDJHV� LVW� GHU� QDFK� GHP� %HUXIVELO�GXQJVJHVHW]�]XVWlQGLJHQ�6WHOOH�DQ]X]HLJHQ���
���� 'LH�MHZHLOLJH�.DPPHU�VWHOOW��EHU�GLH�HUIROJUHLFK�GXUFKJHI�KUWH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�HLQ�=HUWLILNDW�DXV������� (LQH� $QUHFKQXQJ� GHU� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� DXI� GLH�'DXHU� HLQHU� QDFKIROJHQGHQ�%H�

UXIVDXVELOGXQJ� NDQQ� DXI� GHU�*UXQGODJH� YRQ� �� ��� $EV�� ��%%L*� >LQ� GHU� )DVVXQJ� YRP����������������$EV����@�XQG�����E�$EV����+Z2�HUIROJHQ������� 'LH� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� LVW� NHLQH� EHUXIVYRUEHUHLWHQGH� %LOGXQJVPD�QDKPH� QDFK�
GHP�'ULWWHQ�%XFK�6R]LDOJHVHW]EXFK��6*%�,,,���������� Eine Förderung kommt nur für betriebliche Maßnahmen in Be-
tracht. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein Arbeitgeber, der mit 
einem Teilnehmer einen EQJ-Vertrag abgeschlossen hat, die 
EQJ-Maßnahme verantwortlich in seinem Betrieb durchführt. 
 
Bei EQJ-Verträgen mit Dritten (Partnerunternehmen) muss der 
Dritte den EQJ-Vertrag mit unterschreiben oder es muss ein zu-
sätzlicher Kooperationsvertrag mit dem Dritten abgeschlossen 
werden. 
 

%HWULHEOLFKH�'XUFKI�K�UXQJ�

������ Im Rahmen der Vermittlung und Vertiefung von definierten Quali-
fikationen ist grundsätzlich die Einschaltung eines  Bildungsträ-
gers durch den Arbeitgeber denkbar. Der Bildungsträger über-
nimmt dann die Vermittlung einzelner Qualifikationen im Auftrag 
und auf Kosten des Arbeitgebers.  
 
Der Anteil überbetrieblicher Unterweisung darf einschließlich des 
Berufsschulunterrichts 30 % der vorgesehenen Dauer nicht über-
schreiten. Das Konzept ist bei Antragstellung einzureichen. 
 

(LQVFKDOWXQJ�YRQ�%LO�GXQJVHLQULFKWXQJHQ�GXUFK�GHQ�$UEHLWJHEHU�
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������ Sofern die Einstiegsqualifizierung als Berufsausbildungsvorberei-
tung für lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche 
nach den §§ 50 – 52 BBIG >LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP������������������ELV���@ durchgeführt wird, ist der Arbeitgeber zu einer beson-
deren Ausgestaltung der Maßnahme gem. § 50 Abs. 2 BBiG >LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP�����������������$EV���� @ verpflichtet. Hierzu 
gehört auch die Gewährleistung einer umfassenden sozialpäda-
gogischen Betreuung und Unterstützung. Die notwendigen Kos-
ten hierfür können dem Arbeitgeber nach § 421m SGB III oder für 
Jugendliche aus dem Rechtskreis SGB II nach § 16 SGB II Abs. 1  
erstattet werden. 
 
Die Förderung ist vor Beginn der Einstiegsqualifizierung zu bean-
tragen. Es empfiehlt sich daher, den Arbeitgeber auf diese zu-
sätzliche Förderungsmöglichkeit hinzuweisen, sobald die Beset-
zung einer EQJ-Stelle mit einem lernbeeinträchtigten oder sozial 
benachteiligten Ausbildungsuchenden vorgesehen ist und ihm die 
entsprechenden Antragsunterlagen auszuhändigen. Mündliche 
Antragstellungen sind auf den auszugebenden Antragsvordru-
cken festzuhalten.  
 
Näheres ist in der DA zu § 421m SGB III geregelt. 
 
Handelt es sich um einen Bewerber, der Leistungen nach dem 
SGB II erhält, ist der Arbeitgeber über das Antragserfordernis 
beim zuständigen Träger der Grundsicherung zu informieren. 
 

(UJlQ]HQGH�)|UGHUXQJ�QDFK�������P�6*%�,,,�

���� Die Einstiegsqualifizierung muss inhaltlich so gestaltet sein, dass 
sie den Teilnehmern Grundlagen für den Erwerb beruflicher 
Handlungsfähigkeit vermittelt bzw. diese vertieft und die Teilneh-
mer auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne der §§ 25 
Abs. 1 BBiG >LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP�����������������ELV��@ und 25 
Abs. 1 S. 1 HwO vorbereitet. Darüber ist den Teilnehmern nach 
erfolgreichem Abschluss der EQJ von der Kammer ein Zertifikat 
auszustellen.  
 
Der Arbeitgeber bestätigt in seinem Antrag u.a. das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 2 sowie die Anzeige des EQJ-
Vertrags bei der zuständigen Stelle (Art. 2 Abs. 5). Bestehen 
Zweifel hieran, ist eine Bestätigung der zuständigen Stelle einzu-
holen. 
 

,QKDOWOLFKH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQ�JHQ�

���� Berufsschulpflichtige Jugendliche können nur an einer Einstiegs-
qualifizierung teilnehmen, sofern der Besuch der Berufsschule 
sichergestellt ist oder eine Befreiung durch das zuständige Schul-
amt vorliegt. 
 
Es sollten vor Ort alle Möglichkeiten einer sinnvollen und zielfüh-
renden Ausgestaltung  der Berufsschulpflicht genutzt werden. 
 

%HUXIVVFKXOSIOLFKW�

������ Mit dem Hinweis, dass Einstiegsqualifizierungen keine berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen nach § 61 SGB III sind, soll 
insbesondere verdeutlicht werden, dass die Teilnehmer keinen 
Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben. 
 

.HLQ�%$%�$QVSUXFK�

������ Voraussetzung für die Teilnahme an einer Maßnahme der berufli-
chen Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 
nach 241 Abs. 2 Nr. 2 SGB III ist u. a. die Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme von mindestens 6 Mo-
naten. 
 
 

$QUHFKQXQJ�DXI�=HLWHQ�QDFK�������$EV����1U����6*%�,,,��
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Hiermit sind sowohl berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im 
Sinne des § 61 SGB III als auch andere Maßnahmen der Berufs-
vorbereitung gemeint (s. DA 2.41.21). Insofern sind die Zeiten der 
Teilnahme an einer EQJ-Maßnahme berücksichti-gungsfähig. 
 

 
 
 $UWLNHO���

)|UGHUIlKLJHU�3HUVRQHQNUHLV������ *HI|UGHUW�ZHUGHQ��
��� $XVELOGXQJVEHZHUEHU� PLW� DXV� LQGLYLGXHOOHQ� *U�QGHQ� HLQJHVFKUlQNWHQ� 9HUPLWW�OXQJVSHUVSHNWLYHQ�� GLH� DXFK� QDFK� GHQ� EXQGHVZHLWHQ� 1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQHQ�NHLQHQ�$XVELOGXQJVSODW]�KDEHQ�XQG���
��� -XJHQGOLFKH��GLH�QRFK�QLFKW�LQ�YROOHP�0D�H��EHU�GLH�HUIRUGHUOLFKH�$XVELOGXQJVEH�IlKLJXQJ�YHUI�JHQ��� VRZHLW�VLH�]X�%HJLQQ�GHU�)|UGHUXQJ�GDV�����/HEHQVMDKU�QRFK�QLFKW�YROOHQGHW�KDEHQ��

����� -XQJH� )UDXHQ�� -XJHQGOLFKH�PLW�0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG�� EHKLQGHUWH�XQG� VFKZHUEHKLQ�GHUWH�-XJHQGOLFKH�VRZLH�EHQDFKWHLOLJWH�-XJHQGOLFKH�LP�6LQQH�YRQ������$EV����%%L*�>LQ�GHU�)DVVXQJ�YRP�����������������$EV����%%L*@�VLQG�DQJHPHVVHQ�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ��
VRZHLW�QLFKW�GHU�LQGLYLGXHOOH�)|UGHUEHGDUI�HLQH�DX�HUEHWULHEOLFKH�4XDOLIL]LHUXQJ�HUIRU�GHUW�� �������� Die Zugehörigkeit zum förderungsfähigen Personenkreis ist durch 
die Agentur für Arbeit festzustellen. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Arbeitgeber selbst einen EQJ-Bewerber findet, der der Agentur 
für Arbeit noch nicht bekannt ist und nicht zu den am 30.09. noch 
unvermittelten Bewerbern zählt und/oder vom Träger der Grund-
sicherung (SGB II) betreut wird.  
 
In solchen Fällen ist der Arbeitgeber darüber zu unterrichten, 
dass er den EQJ-Bewerber auffordert, sich unverzüglich bei der 
Agentur für Arbeit zu melden, um das Vorliegen der Fördervor-
aussetzungen zu prüfen.  
 
Es sind nur Jugendliche förderbar, die sich um eine Ausbildungs-
vermittlung im Sinne der § 35 SGB III und § 16 SGB II bemüht 
haben. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass den Jugendlichen 
durch die BA der Bewerberstatus zuerkannt wurde. 
 
Individuelle Gründe, die die Vermittlungsfähigkeit einschränken, 
können u. a. sein 

 
o Schlechte Schulnoten, 
o Erscheinungsbild, 
o Ausbildungseignung passt nicht zu Marktgegebenheiten, 
o Ausbildungsabbruch, 
o Zugehörigkeit zu sozial benachteiligten Personenkreisen. 

 
Noch nicht in vollem Maße ausbildungsfähig sind u.a. Personen 

 
o die aufgrund der Beratungsergebnisse als (noch) nicht aus-

bildungsreif eingestuft werden  und die aus diesem Grund 
von der AA (noch) nicht den Bewerberstatus zuerkannt be-
kommen haben. 

 

)HVWVWHOOXQJ�GXUFK�GLH�
$JHQWXU�I�U�$UEHLW����
����
���%HZHUEHUVWDWXV�QLFKW��]ZLQJHQG����
(LQJHVFKUlQNWH�9HU�PLWWOXQJVIlKLJNHLW���
����
���(LQJHVFKUlQNWH�$XV�
ELOGXQJVUHLIH����
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Jugendliche, die von einer Vollzeitschulpflicht befreit sind, gehö-
ren zum förderfähigen Personenkreis. Ob und in welchem Um-
fang Jugendliche vollzeitschulpflichtig sind, ist anhand der jeweili-
gen landsrechtlichen Schulgesetze zu prüfen. Die EQJ-Richtlinie 
greift nicht in die Schulgesetze der Länder ein. 
 

���9ROO]HLWVFKXOSIOLFKWLJH�QLFKW�I|UGHUEDU�
������� Der für die Einstiegsqualifizierung in Betracht kommende Perso-

nenkreis erfüllt in der Regel auch die Voraussetzungen berufs-
vorbereitender Bildungsmaßnahmen (BvB) nach   § 61 SGB III. 
Ob im Einzelfall eine Einstiegsqualifizierung oder eine BvB vorge-
schlagen wird, ist – entsprechende Verfügbarkeit beider Maß-
nahmearten unterstellt – eine qualifizierte beraterische Entschei-
dung, die an den individuellen Gegebenheiten des Einzelfalles 
anknüpft.  
 
Eher für die Teilnahme an einer BvB spricht u.a.: 
 
o fehlende Betriebsreife, 
o Bedarf an den besonderen personalen Betreu-

ungsangeboten einer BvB, 
o höherer Bedarf an theoretischer Unterweisung bis hin zum 

Erwerb des Hauptschulabschlusses, 
 

Eher für die Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung spricht: 
 
o größere Affinität zu betrieblichem Umfeld, 
o vorwiegend praktische/anschauungsgebunde-ne Förderungs-

fähigkeit. 
 

Wenn bereits Maßnahmen nach § 61 SGB III (förderungsfähige 
BvB) oder entsprechende Maßnahmen der Länder (z. B. BVJ) 
durchlaufen wurden, sollte bei entsprechender Verfügbarkeit in 
jedem Fall die Einmündung in eine EQJ vorgeschlagen werden.  
 

$EJUHQ]XQJ�]X�%Y%�

������ Der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland – und damit auch die Förderung im Rahmen der 
EQJR – hat zum Ziel, allen ausbildungswilligen und ausbildungs-
fähigen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten. 
Eine Förderung von Jugendlichen, die bereits eine Ausbildung 
absolviert haben, kommt somit nicht in Betracht. 
 

)|UGHUXQJ�EHL�DEJH�
VFKORVVHQHU�$XVELO�GXQJ�

������ Ausländer/-innen können auch dann gefördert werden, wenn sie 
die Voraussetzungen des § 63 Abs. 2  SGB III nicht erfüllen. Die-
se Ausnahme gilt nur für das EQJ-Sonderprogramm. 
 
Bei der betrieblich durchgeführten Einstiegsqualifizierung handelt 
es sich um eine zustimmungspflichtige Beschäftigung im Sinne 
des Zuwanderungsgesetzes, das am 1. Januar 2005 in Kraft ge-
treten ist. Staatsangehörige aus den Staaten, die zum 1. Mai 
2004 der EU beigetreten sind, benötigen eine Arbeitsgenehmi-
gung-EU nach § 284 SGB III. 
 
 

)|UGHUXQJ�YRQ�$XVOlQ�GHUQ�
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$UWLNHO���/HLVWXQJHQ������ 'LH� $JHQWXU� I�U� $UEHLW� HUVWDWWHW� GHP�SULYDWHQ� $UEHLWJHEHU� DOV�=XVFKXVV�GHV�%XQGHV�]XP�8QWHUKDOW�GHV�-XJHQGOLFKHQ�GLH�9HUJ�WXQJ�GHU�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�ELV�]X�HLQHU�+|KH�YRQ�����(XUR�PRQDWOLFK�]X]�JOLFK�HLQHV�SDXVFKDOLHUWHQ�$QWHLOV�DP�*HVDPWVR]L�
DOYHUVLFKHUXQJVEHLWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�����(XUR��(LQ�=XVFKXVV�ZLUG�DXFK�HUEUDFKW��ZHQQ�GLH�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�ZHJHQ�GHU�(U]LHKXQJ�HLJHQHU�.LQGHU�RGHU�GHU�3IOHJH� YRQ�)DPLOLHQDQJHK|ULJHQ�LQ�7HLO]HLWIRUP�YRQ�PLQGHVWHQV����:RFKHQVWXQGHQ�GXUFKJHI�KUW�ZLUG��(LQHQ�=XVFKXVV�N|QQHQ�DXFK�SULYDWH�JHPHLQQ�W]LJH�(LQULFKWXQJHQ�HUKDOWHQ��VR�
ZHLW� VLH� GLH� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� DOV� EHWULHEOLFKHU� $UEHLWJHEHU� GXUFKI�KUHQ�� 'LH�/HLVWXQJHQ�ZHUGHQ�DXFK�I�U�GLH�=HLW�GHV�%HUXIVVFKXOXQWHUULFKWV�HUEUDFKW������� $XI�$QWUDJ�GHV�%HWULHEHV�EHZLOOLJW�GLH� ]XVWlQGLJH�$JHQWXU� I�U�$UEHLW�QDFK�SIOLFKWJH�Pl�HP�(UPHVVHQ�GLH� /HLVWXQJHQ� GXUFK� VFKULIWOLFKHQ�%HVFKHLG�� =XVWlQGLJ� LVW� GLH� $�JHQWXU�I�U�$UEHLW��LQ�GHUHQ�%H]LUN�GHU�%HWULHE�OLHJW��(LQ�5HFKWVDQVSUXFK�DXI�/HLVWXQJHQ�EHVWHKW�QLFKW��'LH�/HLVWXQJHQ�ZHUGHQ�LP�5DKPHQ�GHU�YHUDQVFKODJWHQ�XQG�YHUI�JEDUHQ�+DXVKDOWVPLWWHO�HUEUDFKW��'LH�*UXQGVlW]H�GHU�:LUWVFKDIWOLFKNHLW�XQG�6SDUVDPNHLW�VLQG�
]X�EHDFKWHQ�������� 'LH�/HLVWXQJHQ�ZHUGHQ�PRQDWOLFK�QDFKWUlJOLFK�DXVJH]DKOW���

���� ,P�hEULJHQ�ILQGHQ�GLH�9RUVFKULIWHQ�GHV�(UVWHQ�ELV�9LHUWHQ�XQG�GHV�=HKQWHQ�6R]LDOJH�VHW]EXFKHV�$QZHQGXQJ��VRZHLW�LQ�GLHVHU�5LFKWOLQLH�QLFKWV�$EZHLFKHQGHV�JHUHJHOW�LVW������
������ Zuständig für die Erstattung der Leistungen sind ausschließlich 

die Agenturen für Arbeit. Hierzu wurde am 5. August 2004 eine 
Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit abgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der EQJ-
Teilnehmer zum Rechtskreis SGB II gehört.  
 

�

������ Die Erstattung der Vergütung erfolgt in Höhe der tatsächlich vom 
Arbeitgeber gezahlten Vergütung bis zu einer Höhe von maximal 
192 ¼�PRQDWOLFK�� 
 

(UVWDWWXQJ�GHU�WDWVlFK�
OLFK�JH]DKOWHQ�9HUJ��WXQJ�
 ������ Einmalige Zuwendungen (wie Prämien, Weihnachtsgeld, Ur-

laubsgeld) bleiben bei der Erstattung außer Betracht. 
 

5HJHOPl�LJ�JH]DKOWH�9HUJ�WXQJ�
������ Die Förderung wird unter der Auflage gewährt, dass der Arbeitge-

ber innerhalb von 3 Monaten nach der Arbeitsaufnahme eine 
Bestätigung der Krankenkasse über die erfolgte Anmeldung zur 
Sozialversicherung vorlegt.  
 
Der pauschalierte Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in 
Höhe von 102 ¼� LVW� YRQ� GHU� WDWVlFKOLFK� DQ� GHQ�(4--Teilnehmer 
gezahlten Vergütung unabhängig.  
 

*HVDPWVR]LDOYHU�VLFKHUXQJVEHLWUDJ�

������ Die DA 4.1.1 – 4.1.3 gelten auch in den Fällen des Art. 4 Abs. 1 
Satz 2. 

)|UGHUXQJ�EHL�YHUN�U]�WHU�:RFKHQVWXQGHQ]DKO�������� Adressat der Förderung können nur private Arbeitgeber sein. Zur 
Abgrenzung von öffentlichen Arbeitgebern kann § 71 Abs. 3 SGB 
IX herangezogen werden. Entscheidendes Kriterium ist die 
Rechtsform des Arbeitgebers. 
 

$EJUHQ]XQJ�SULYDWH����|IIHQWOLFKH�$UEHLWJHEHU�

���� Gem. § 324 Abs. 1 SGB III ist die Förderung grundsätzlich vor 
Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses zu beantragen. 
Dies ist der Beginn der Laufzeit des EQJ-Vertrages. Zur Vermei-
dung unbilliger Härten kann im Ausnahmefall eine verspätete 
Antragstellung zugelassen werden. 
 

$QWUDJVWHOOXQJ�YRU�9HU�
WUDJVEHJLQQ�
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���� Für die Förderung der EQJ ist die Agentur zuständig, in deren 
Bezirk der Praktikumsbetrieb liegt (§ 327  Abs. 4 SGB III). Es 
kommt dabei nicht auf die organisatorische Selbstständigkeit an.  
 

5HJLRQDOH�=XVWlQGLJ�NHLW�I�U�GLH�)|UGHUXQJ�

���� Eine Förderung von Bewerbungs- und Reisekosten gem. § 45 
SGB III ist im Zusammenhang mit einer Einstiegsqualifizierung 
möglich. 
 
Eine zusätzliche Förderung mit Mobilitätshilfen gem. § 53 ff. SGB 
III im Zusammenhang mit der Einmündung in eine EQJ ist nicht 
zulässig. 
 
 

(UJlQ]HQGH�)|UGHUXQJ�DQ�(4-�3UDNWLNDQWHQ�

�  �
 
 $UWLNHO���'DXHU�GHU�)|UGHUXQJ��
���� 'LH�)|UGHUXQJ�ZLUG� I�U� GLH� LP�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJVYHUWUDJ� YHUHLQEDUWH�'DXHU� YRQ�VHFKV�ELV�K|FKVWHQV�]Z|OI�0RQDWHQ�EHZLOOLJW��'LH�)|UGHUGDXHU�I�U�GHQVHOEHQ�-XJHQG�OLFKHQ�GDUI�LQVJHVDPW����0RQDWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ��'LH�)|UGHUXQJ�HQGHW�LP�5HJHOIDOO�VSlWHVWHQV� DP�(QGH� GHV� MHZHLOLJHQ�0RQDWV�� GHU� GHP� %HJLQQ� GHV� IROJHQGHQ� $XVELO�

GXQJVMDKUHV�YRUDQJHKW������� )|UGHUXQJHQ�ZHUGHQ�OHW]WPDOLJ�DP�����'H]HPEHU������EHZLOOLJW���
������ Einstiegsqualifizierungen unter 6 und über 12 Monaten sind nicht 

förderbar. 
 

0LQGHVW���0D[LPDOGDXHU�GHU�(4-�9HUWUlJH�������� Die Förderung für einen Jugendlichen, der bereits im Rahmen 
dieser Richtlinie gefördert wurde, bei einem DQGHUHQ� $UEHLWJH�EHU ist nicht ausgeschlossen. Die bisherige Förderzeit ist in die-
sen Fällen in vollem Umfang auf die neue Förderung anzurech-
nen und darf insgesamt 12 Monate nicht überschreiten. 
 

(UQHXWH�)|UGHUXQJ�EHL�
DQGHUHP�$UEHLWJHEHU��

������ EQJ-Maßnahmen können für nicht vermittelte Bewerber/innen 
des vorangegangenen Ausbildungsbeginns ab dem 01. Oktober 
beginnen. Ein früherer Beginn ab dem 01. August ist nur für Be-
werber früherer Schulentlassjahrgänge (Altbewerber) möglich.  
 

%HJLQQWHUPLQ�HLQHU�(4-�

������ Die Förderung ist im Regelfall bis spätestens zum Ende des Mo-
nats zu befristen, der dem Beginn des folgenden Ausbildungsjah-
res vorangeht. Der Ausbildungsbeginn richtet sich üblicherweise 
nach dem Schuljahr. Das neue Ausbildungsjahr beginnt jeweils 
am 01.August oder am 01. September eines Jahres. 
 
Sofern der angestrebte Übergang in Ausbildung oder Beschäfti-
gung nicht realisiert werden konnte, ist eine Verlängerung der 
Förderung bis zur Förderungshöchstdauer von insgesamt 12 Mo-
naten möglich. 
 

%HIULVWXQJ�ELV�]XP�%HJLQQ�GHV�$XVELO�GXQJVMDKUHV��

������ Eine ausreichend begründete betriebsbedingte Unterbrechung 
einer EQJ von bis zu 14 Tagen ist für die Förderung unschädlich, 
sofern die Mindestdauer (ohne Unterbrechung) 6 Monate nicht 
unterschreitet. Während dieser Ausfallzeit besteht uneinge-
schränkter Anspruch des Arbeitgebers und des Jugendlichen auf 
die EQJ-Vergütung sowie Erstattung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrages. Für betriebsbedingte Ausfallzeiten werden ab 
dem 15 Tag keine Förderleistungen gewährt.   
 

�
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Als begründete Unterbrechung gelten grundsätzlich: 
o witterungsbedingte Ausfallzeiten 
o vorübergehender Arbeitsausfall (Kurzarbeit) 
 
Ob eine andere Begründung für eine Unterbrechung als ausrei-
chend anerkannt wird, ist im Einzelfall von der Agentur zu ent-
scheiden. 
  

 
�$UWLNHO���$XVVFKOXVV�GHU�)|UGHUXQJ��

���� 'LH� )|UGHUXQJ� HLQHU� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�� GLH� YRU�GHP� � ����2NWREHU� ����� EHJRQQHQ�KDW��LVW�DXVJHVFKORVVHQ�������� 'LH� )|UGHUXQJ� GHU� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� HLQHV� -XJHQGOLFKHQ�� GHU� EHUHLWV� HLQH� (LQ�VWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� EHL� GHP� $QWUDJ� VWHOOHQGHQ�%HWULHE�RGHU� LQ� HLQHP� DQGHUHQ� %HWULHE�GHV�8QWHUQHKPHQV�GXUFKODXIHQ�KDW��RGHU�LQ�HLQHP�%HWULHE�GHV�8QWHUQHKPHQV�RGHU�HLQHV�YHUEXQGHQHQ�8QWHUQHKPHQV�LQ�GHQ�OHW]WHQ�GUHL�-DKUHQ�YRU�%HJLQQ�GHU�(LQVWLHJVTXDOLIL�]LHUXQJ�YHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJ�EHVFKlIWLJW�ZDU��LVW�DXVJHVFKORVVHQ��
���� 'LH�)|UGHUXQJ�HLQHU�(LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ�HLQHV� -XJHQGOLFKHQ�� GLH� LP�%HWULHE�GHV�(�KHJDWWHQ�RGHU�GHU�(OWHUQ�GXUFKJHI�KUW�ZLUG��LVW�DXVJHVFKORVVHQ���

����� Der Arbeitgeber hat auf dem als Anlage beigefügten Antrags-
vordruck zu erklären, dass keiner in der Richtlinie genannten För-
derungsausschlussgründe vorliegen.  
 

)|UGHUXQJVDXVVFKOXVV�

���� „Eltern“ im Sinne der Vorschrift sind die leiblichen und die Adop-
tiveltern. 
 

(OWHUQ�L�6�Y���$UW����$EV����
�  �
 
 $UWLNHO���

3URJUDPPH�'ULWWHU��/HLVWXQJHQ�QDFK�GLHVHP�3URJUDPP�ZHUGHQ�QLFKW�HUEUDFKW��VRZHLW�GHU�%HWULHE�I�U�-XJHQGOLFKH��I�U�GLH� HU� /HLVWXQJHQ� EHDQWUDJW�� YHUJOHLFKEDUH� /HLVWXQJHQ�'ULWWHU�� LQVEHVRQGHUH� QDFK� 3URJUDPPHQ�GHV�%XQGHV��GHU�/lQGHU�XQG�GHU�.RPPXQHQ�HUKlOW��'LH�)|UGHUXQJ�]XJXQVWHQ�HLQHV�-XJHQGOLFKHQ��GHU�HLQH�0D�QDKPH�HLQHV�YHUJOHLFKEDUHQ�3URJUDPPV�RKQH�ZLFKWLJHQ�*UXQG��GHU�YRQ�LKP�]X�YHU�WUHWHQ�LVW��DEOHKQW�RGHU�DEEULFKW��LVW�DXVJHVFKORVVHQ���
����� Eine Förderung ist nach Art. 7 S. 2 ausgeschlossen, wenn zum 

Zeitpunkt der Antragsbearbeitung entsprechende konkrete An-
haltspunkte vorliegen. 

$EEUXFK�HLQHU�YHU�JOHLFKEDUHQ�)|UGHUXQJ��
 
 

$UWLNHO���5�FNIRUGHUXQJ�GHU�/HLVWXQJ��
'HU� $UEHLWJHEHU� LVW� YHUSIOLFKWHW�� MHGH�bQGHUXQJ�� GLH� VLFK� DXI� GLH� =DKOXQJ� GHV� =XVFKXVVHV� DXV�ZLUNW�� GHU� ]XVWlQGLJHQ� $JHQWXU� I�U� $UEHLW� XQYHU]�JOLFK� PLW]XWHLOHQ�� (QGHW� GLH� (LQVWLHJV�TXDOLIL]LHUXQJ�YRU�GHP�(QGH�GHV�EHZLOOLJWHQ�)|UGHU]HLWUDXPV��KDW�GHU�$UEHLWJHEHU�HWZDLJH�I�U�GHQ�=HLWUDXP� ]ZLVFKHQ� GHP� (QGH� GHU� (LQVWLHJVTXDOLIL]LHUXQJ� XQG� GHP� (QGH� GHV� )|UGHU]HLWUDXPV�
DXVJH]DKOWH�/HLVWXQJHQ�]XU�FN]X]DKOHQ��� ��  �
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�   
 $UWLNHO���=XVDPPHQDUEHLW���
'LH�$JHQWXUHQ�I�U�$UEHLW�DUEHLWHQ�EHL�GHU�'XUFKI�KUXQJ�GLHVHV�6RQGHUSURJUDPPV�HQJ�PLW�GHQ�QDFK�GHP�%HUXIVELOGXQJVJHVHW]�]XVWlQGLJHQ�6WHOOHQ�]XVDPPHQ�����
 $UWLNHO����,QNUDIWWUHWHQ�XQG�$X�HUNUDIWWUHWHQ��
'DV�3URJUDPP�WULWW�DP����2NWREHU������LQ�.UDIW��'DV�3URJUDPP�WULWW�DP�����'H]HPEHU������DX�HU�.UDIW�� �
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�$OOJHPHLQH�9HUIDKUHQVUHJHOXQJHQ��$XV]XJ���9����

�
Für die Beantragung der Förderung ist der beigefügte geänderte  
Antragsvordruck zu verwenden.  
 

$QWUDJ�
�

� Um eine rechtzeitige Antragstellung (vgl. 4.4) und eine zügige 
Auszahlung der Leistungen zu gewährleisten, empfiehlt sich fol-
gendes Vorgehen: 

 
•  Absprache mit den Kammern, Antragsvordrucke sowie 

ein Exemplar der EQJR an die Arbeitgeber auszugeben, 
die sich wegen Teilnahme an EQJ dorthin wenden. 

•  Gleichzeitig sollten die Kammern die Arbeitgeber auffor-
dern, die Anträge unverzüglich nach Zustandekommen 
der EQJ-Verträge und vor Beginn der EQJ-Maßnahme 
der Agentur für Arbeit zuzuleiten, da die Förderung 
grundsätzlich von der Antragstellung vor Beginn der EQJ 
abhängt. 

 

�

9���� Den Arbeitgebern ist ein schriftlicher Bescheid über die Förde-
rungsentscheidung zu erteilen. Vgl. hierzu das als Anhang abge-
druckte Muster. 

 

(QWVFKHLGXQJ�

9���D� Wegen des engen Zusammenhangs zwischen der Bereitstellung 
von EQJ-Stellen durch die Betriebe und der Förderung nach der 
EQJR muss durch die Agentur für Arbeit Betrieben bereits im 
Vorfeld eines beabsichtigten EQJ-Vertrags transparent gemacht 
werden, ob im Fall einer Antragstellung und dem Nachweis der 
erforderlichen Leistungsvoraussetzungen die erforderlichen För-
derungsmittel zur Verfügung stehen.  
 
An einer EQJ-Förderung interessierten Arbeitgebern ist auf deren 
Wunsch eine schriftliche Leistungszusicherung i.S.d.  § 34 SGB X 
(s.u.) im Rahmen der noch verfügbaren Mittel für den Fall zu er-
teilen, dass diese in einem überschaubaren Zeitrahmen (bis zu 
vier Wochen) die Leistungen beantragen und deren Vorausset-
zungen nachweisen. Aus diesem Grund ist die Zusicherung zu 
befristen und mit einer Auflage zu versehen.  
 

=XVLFKHUXQJ�
����
����
����
����
�� Anhang 1: Antragsvordruck (Anlage 2) 

Anhang 2: Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherung 
(Anlage 3) 
Anhang 3: Zusicherung (Anlage 4) 
Anhang 4: Muster Bewilligungsbescheid (Anlage 5) 
 

����
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Í Í :UTREFFENDESÍBITTEÍANKREUZENÍÍODERÍAUSF�LLEN�Í

Antrag auf Leistungen nach der Richtlinie zur Durchführung des Sonderprogramms Ein-
stiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm-Richtlinie – EQJR – vom  28.07.2004) 

$FKWXQJ��(LQH�)|UGHUXQJ�LVW�JUXQGVlW]OLFK�QXU�P|JOLFK��ZHQQ�VLH�YRU�%HJLQQ�
GHU�(4-�0D�QDKPH�EHL�GHU�$JHQWXU�I�U�$UEHLW�EHDQWUDJW�ZLUG��

�
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Í .AME�Í6ORNAMEÍ
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�
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�
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Í

Í

Í
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Í Í Í

Í Í
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Í
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Í
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)CHÍWEISEÍAUSDR�CKLICHÍDARAUFÍHIN�ÍDASSÍDERÍVORLIEGENDENÍ:USICHERUNGÍ)HREÍ!NGABENÍÍVOMÍÍÍÍ
ZUGRUNDEÍLIEGEN�Í3OLLTENÍSICHÍDEMGEGEN�BERÍÁNDERUNGENÍERGEBEN�ÍSINDÍ3IEÍVERPFLICHTET�ÍMIRÍDIE

SEÍUNVERZ�GLICHÍMITZUTEILEN�Í3OWEITÍICHÍBEIÍDERENÍ+ENNTNISÍDIEÍ:USICHERUNGÍNICHTÍGEGEBENÍH¨TTEÍ
ODERÍAUSÍRECHTLICHENÍ'R�NDENÍNICHTÍH¨TTEÍGEBENÍD�RFEN�ÍBINÍICHÍANÍDIEÍ:USICHERUNGÍNICHTÍMEHRÍ
GEBUNDENÍ�dÍ��Í!BS�Í�Í3'"Í8	�Í
'EGENÍDIESENÍ"ESCHEIDÍISTÍDERÍ7IDERSPRUCHÍZUL¨SSIG�Í$ERÍ7IDERSPRUCHÍISTÍSCHRIFTLICHÍODERÍZURÍ
.IEDERSCHRIFTÍBEIÍDERÍOBENÍGENANNTENÍ$IENSTSTELLEÍEINZUREICHEN�ÍUNDÍZWARÍBINNENÍEINESÍ-ONATS�Í
NACHDEMÍDERÍ"ESCHEIDÍ)HNENÍBEKANNTÍGEGEBENÍWORDENÍIST�Í
)CHÍW�RDEÍMICHÍSEHRÍFREUEN�ÍWENNÍESÍAUFÍDERÍ"ASISÍDIESERÍ:USICHERUNGÍZUMÍ!BSCHLUSSÍEINESÍ%1*

6ERTRAGESÍKOMMT�ÍUMÍHIERMITÍUNSEREMÍGEMEINSAMENÍ:IEL�ÍJUNGENÍ-ENSCHENÍEINEÍBERUFLICHEÍ0ER

SPEKTIVEÍZUÍGEBEN�ÍN¨HERÍZUÍKOMMEN�Í

-ITÍFREUNDLICHENÍ'R��ENÍ !NLAGEN�Í Í
,P�$XIWUDJ�
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-EINÍ:EICHEN�Í

Í

Í �
�
�

Í

� Í Í

4ELEFON�Í

"EARBEITER�Í
$ATUM�Í

Í �
�
�

� � � Í Í Í Í Í
Í Í Í Í

-FJTUVOHFO�OBDI�EFS�3JDIUMJOJF�[VS�%VSDIG�ISVOH�EFT�4POEFSQSPHSBNNT�&JOTUJFHTRVBMJGJ[JFSVOH�
+VHFOEMJDIFS�	&2+�1SPHSBNN�3JDIUMJOJF�&2+3�WPN�����������
����#FXJMMJHVOHTCFTDIFJE���

IJFS��*IS�"OUSBH�WPN�� � �
Í
3EHRÍGEEHRTEÍ$AMENÍUNDÍ(ERREN�Í
Í
HIERMITÍBEWILLIGEÍICHÍ)HNENÍEINENÍ:USCHUSSÍZUMÍ5NTERHALTÍNACHÍDERÍ%1*
0ROGRAMM
2ICHTLINIEÍ�%1*2	Í
Í
F�RÍÍ Í � GEB�ÍAMÍ � Í
Í

F�RÍDIEÍ$AUERÍVOMÍ � BISÍ� INÍ(�HEÍVONÍ � %URO�MTL�Í

SOWIEÍEINENÍPAUSCHALIERTENÍ!NTEILÍAMÍ'ESAMTSOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGÍINÍ(�HEÍVONÍ���Í%URO�MTL�Í

$ERÍ:USCHUSSÍBETR¨GTÍDEMNACHÍ � %UROÍMONATLICHÍUNDÍWIRDÍ)HNENÍJEWEILSÍMONATLICHÍÍ

NACHTR¨GLICHÍ�BERWIESEN�Í
Í
3IEÍHABENÍDERÍ!GENTURÍF�RÍ!RBEITÍJEDEÍÁNDERUNGÍGEGEN�BERÍ)HRENÍ!NGABENÍIMÍ!NTRAGÍUNVERZ�GLICHÍMITZUTEI

LEN�ÍDIEÍSICHÍAUFÍDIEÍ:AHLUNGÍDESÍ:USCHUSSESÍAUSWIRKEN�ÍINSBESONDEREÍ

•  DIEÍ,�SUNGÍDESÍ%1*
6ERTRAGESÍW¨HRENDÍDESÍ&�RDERUNGSZEITRAUMES�Í
•  EINEÍ6ERRINGERUNGÍDERÍDERÍ"EMESSUNGÍDERÍ,EISTUNGENÍZUGRUNDEÍLIEGENDENÍ6ERG�TUNG�Í
•  EINEÍ5NTERBRECHUNGÍDERÍ:AHLUNGÍDERÍ6ERG�TUNG�Í

Í
$ERÍ:USCHUSSÍWIRDÍMITÍDERÍ!UFLAGEÍGEW¨HRT�ÍDASSÍ3IEÍINNERHALBÍVONÍDREIÍ-ONATENÍNACHÍDERÍ!RBEITSAUFNAH

MEÍEINEÍ"EST¨TIGUNGÍDERÍ+RANKENKASSEÍVORLEGEN�ÍWONACHÍDERÍ*UGENDLICHEÍZURÍ3OZIALVERSICHERUNGÍANGEMEL

DETÍIST�Í$AF�RÍKANNÍDERÍ6ORDRUCKÍs"EST¨TIGUNGÍDERÍ!NMELDUNGÍZURÍ3OZIALVERSICHERUNGfÍGENUTZTÍWERDEN�Í
3OFERNÍDIEÍ"EST¨TIGUNGÍNICHTÍINNERHALBÍDIESERÍ&RISTÍVORGELEGTÍWIRD�ÍWIRDÍDIEÍ"EWILLIGUNGSENTSCHEIDUNGÍWI

DERRUFENÍUNDÍDIEÍ:AHLUNGÍEINGESTELLT�Í
Í
$ERÍ"EWILLIGUNGSBESCHEIDÍWIRDÍAUFGEHOBENÍUNDÍDERÍ:USCHUSSÍSOFORTÍINÍEINEMÍ"ETRAGÍZUR�CKGEFORDERT�Í
WENNÍDIEÍ"EWILLIGUNGÍAUFÍ!NGABENÍBERUHT�ÍDIEÍ3IEÍVORS¨TZLICHÍODERÍGROBÍFAHRL¨SSIGÍINÍWESENTLICHERÍ"EZIE

HUNGÍUNRICHTIGÍODERÍUNVOLLST¨NDIGÍGEMACHTÍHABEN�ÍODERÍ)HNENÍDIEÍ2ECHTSWIDRIGKEITÍDERÍ"EWILLIGUNGÍBE

KANNTÍODERÍINÍ&OLGEÍGROBERÍ&AHRL¨SSIGKEITÍNICHTÍBEKANNTÍWAR�Í
Í
'EGENÍDIESENÍ"ESCHEIDÍISTÍDERÍ7IDERSPRUCHÍZUL¨SSIG�Í$ERÍ7IDERSPRUCHÍISTÍSCHRIFTLICHÍODERÍZURÍ.IEDERSCHRIFTÍ
BEIÍDERÍOBENÍGENANNTENÍ$IENSTSTELLEÍEINZUREICHEN�ÍUNDÍZWARÍBINNENÍEINESÍ-ONATS�ÍNACHDEMÍDERÍ"ESCHEIDÍ
)HNENÍBEKANNTÍGEGEBENÍWORDENÍIST�Í

Í

-ITÍFREUNDLICHENÍ'R��ENÍ !NLAGEN�Í Í
)MÍ!UFTRAG 
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'XUFKI�KUXQJVDQZHLVXQJHQ��'$��]X�������P�6*%�,,,��

 
�

������P�6R]LDOSlGDJRJLVFKH�%HJOHLWXQJ�EHL�%HUXIVDXVELOGXQJVYRUEHUHLWXQJ�QDFK�GHP�%HUXIVELOGXQJVJH�VHW]��
���� $UEHLWJHEHU�N|QQHQ�ELV�����'H]HPEHU������GXUFK�hEHUQDKPH�GHU�.RVWHQ�I�U�HLQH�QRWZHQ�GLJH� VR]LDOSlGDJRJLVFKH� %HJOHLWXQJ� ZlKUHQG� HLQHU� %HUXIVDXVELOGXQJVYRUEHUHLWXQJ� QDFK�GHP�%HUXIVELOGXQJVJHVHW]�JHI|UGHUW�ZHUGHQ��VRZHLW�GLHVH�QLFKW�QDFK������RGHU�LP�5DKPHQ�DQGHUHU�YHUJOHLFKEDUHU��|IIHQWOLFK�JHI|UGHUWHU�0D�QDKPHQ�GXUFKJHI�KUW�ZLUG� 
 ���� 'LH�%XQGHVDJHQWXU�I�U�$UEHLW�ZLUG�HUPlFKWLJW��GXUFK�$QRUGQXQJ�GDV�1lKHUH��EHU�9RUDXV�VHW]XQJHQ��$UW��8PIDQJ�XQG�9HUIDKUHQ�GHU�)|UGHUXQJ�]X�EHVWLPPHQ. 

 

����� Mit der Verankerung der Berufsausbildungsvorbereitung für 
Lernbeeinträchtigte und sozial Benachteiligte als neuem Ab-
schnitt im Berufsbildungsgesetz (durch das Zweite Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) sind alle Anbieter, 
auch Betriebe, gesetzlich verpflichtet worden, eine sozialpäda-
gogische Begleitung für die Teilnehmer an Maßnahmen der Be-
rufsausbil-dungsvorbereitung sicherzustellen (§ 68 Abs. 1 Satz 2 
BBiG).  
 
Das Engagement von Betrieben in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung soll dadurch gefördert und die Chance be-
nachteiligter Jugendlicher auf einen Ausbildungsplatz erhöht 
werden. 
 
Die Betriebe haben sicher zu stellen, dass Inhalt, Art, Ziel und 
Dauer der Maßnahme den besonderen Erforder-nissen eines 
sozialpädagogischen Begleitung für diesen Personenkreis ent-
sprechen. 

 
 

=LHOVHW]XQJ�GHU�5HJHOXQJ�
 

����� Der gesetzliche Auftrag der BA beschränkt sich nach  
§ 421m SGB III auf die Erstattung der den Betrieben entstehen-
den Kosten. Eine gesetzliche Ermächtigung zur Bereitstellung 
entsprechender Leistungen durch eine Beauftragung von Trä-
gern durch die BA liegt nicht vor. 
 
 

.HLQH� %HDXIWUDJXQJHQ�GXUFK�GLH�%$�

����� Zum förderbaren Personenkreis gehören lernbeein-trächtige und 
sozial benachteiligte Jugendliche, die sich in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung befinden. 
 
Die Entscheidung über die Zugehörigkeit zu dieser Personen-
gruppe ist durch eine Beratungsfachkraft zu treffen. 

3HUVRQHQNUHLV�

����� Eine Förderung der sozialpädagogischen Begleitung ist nur mög-
lich, wenn  
 
•  diese von Sozialpädagogen mit abgeschlossenem Studium 

)DFKOLFKH� $QIRUGHUXQ�JHQ�
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der Sozialpädagogik/-arbeit oder alterna-tiv von einem staat-
lich anerkannten Erzieher mit Abschluss und einschlägiger 
Zusatzqualifikation oder Berufserfahrung in der Berufsvorbe-
reitung durchgeführt wird und 
 

•  hierzu externe Fachkräfte in Anspruch genommen werden. 
 
Dies hat der Arbeitgeber auf dem Antragsvordruck zu bestätigen. 
 ����� Die Kosten für die sozialpädagogische Begleitung, soweit diese 
nicht nach § 61 SGB III oder im Rahmen anderer vergleichbarer, 
öffentlich geförderter Maßnahmen durch-geführt wird, werden 
erstattet. 

)|UGHUXQJ�

����� Um den Aufwand für den Nachweis und die Abrechnung der ent-
stehenden Kosten in Grenzen zu halten, werden die den Arbeit-
gebern entstehenden Kosten pauschaliert. Die Pauschale errech-
net sich wie folgt: 
 

(1) Personalkosten: Hierfür werden 3780 ¼�PWO�� MH� 6R]LDOSä-
dagoge berücksichtigt. Der Berechnung liegen folgende 
Annahmen zu Grunde: 

 
• Brutto-Vergütung nach BAT (West) 
• VergGr. IVb 
• Lebensalter 35 
• Familienstand verheiratet, 2 Kinder 
• Weihnachtsgeld i.H.v. 100 % der Monatsvergütung,  
• AG-Anteil Sozialversicherung i.H.v. 21 %  
• Keine weiteren Einmalzahlungen oder Zuschläge 
 

(2) Sachkosten: In Anlehnung an Art 11 des JuSoPro. wird 
für den Betriebsmittelaufwand eine Pauschale von 256 ¼�
mtl. je Sozialpädagoge zu Grunde gelegt.  

 
(3) Fahrtkosten: Durch die Einzelbetreuung der Teilnehmer 

ergibt sich ein erhöhter Aufwand an Fahrtkosten. Hierfür 
wird eine Pauschale von 220 ¼�EHU�FNVLFKWLJW�����NP�
����
Tage * 0,22 ¼��� 

 
 

In Anlehnung an den Personalschlüssel der bisherigen BBE-
Maßnahmen und unter Berücksichtigung wechselnder Einsatzorte 
wird ein Personalschlüssel von 1 sozialpädagogischen Fachkraft 
zu 20 Teilnehmern als angemessen betrachtet. Hieraus ergibt 
sich eine Gesamtpauschale je Teilnehmer von  213 ¼�MH�0onat. 
 
Teilmonate sind in Anwendung des § 339 S. 1 SGB III anteilig 
berücksichtigungsfähig. 
 

+|KH���
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� $OOJHPHLQH�9HUIDKUHQVUHJHOXQJHQ��$XV]XJ���9���� Für die Beantragung der Förderung ist der als Anlage 7 beigefüg-

te Antragsvordruck zu verwenden. 
 

$QWUDJ��

9���� Über den Antrag entscheidet die Agentur für Arbeit am Sitz des 
Betriebes durch schriftlichen Bescheid (vgl. Anlage 8). 
 

$QWUDJ�XQG�(QWVFKHL�GXQJ�
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Antrag auf Übernahme der Kosten für eine notwendige sozialpädagogische Beglei-
tung gem. § 421m SGB III während einer Berufsausbildungsvorbereitung für lernbe-
einträchtigte oder sozial benachteiligte Personen nach den §§ 68 bis 70 Berufsbil-
dungsgesetz  

Í

��Í
)CHÍBEANTRAGEÍEINEÍPAUSCHALEÍ:UWENDUNGÍÍI�(�V�Í����
Í%UROÍMONATLICHÍZURÍÍ!BGELTUNGÍDERÍ+OSTENÍDERÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"EGLEITUNGÍW¨HRENDÍ
EINERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNGÍNACHÍDEMÍ"ERUFSBILDUNGSGESETZÍF�RÍ

Í .AME�Í6ORNAMEÍ

� � � � � �

'EBURTSDATUMÍ

� � � � � �

Í 3TRA�E�Í(AUSNUMMER�Í0,:�Í7OHNORTÍ

� � � � � �

3TAATSANGEH�RIGKEITÍ

� � � � � Í

Í

Í "EGINNÍDERÍÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNG�Í � � � � � � Í %NDEÍDERÍÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNG�Í � � � � � � Í
Í Í Í

Í "EGINNÍDERÍÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"EGLEITUNG�Í � � � � � � Í %NDEÍDERÍÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"EGLEITUNG�Í � � � � � � Í

Í Í

%INEÍ+OPIEÍDESÍ6ERTRAGESÍDERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNGÍLIEGTÍBEI�Í)CHÍBEST¨TIGE�ÍDASSÍESÍSICHÍHIERBEIÍUMÍEINEÍ"ERUFSAUSBILDUNGÍNACHÍDENÍÍ
ddÍ��ÍBISÍ��ÍÍ"ERUFSBILDUNGSGESETZÍHANDELTÍUNDÍDIEÍSOZIALP¨DAGOGISCHEÍ"EGLEITUNGÍIMÍ2AHMENÍDIESERÍÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNGÍF�RÍDENÍ
VORSTEHENDÍGENANNTENÍ:EITRAUMÍDURCHÍEINENÍEXTERNENÍÍ!NBIETERÍÍTATS¨CHLICHÍGELEISTETÍWIRD�Í

Í
Í Í

Í
Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í
Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í
�Í $IEÍBEWILLIGTEÍ,EISTUNGÍBITTE�N	ÍICH�WIRÍZUÍ�BERWEISENÍAUFÍ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Í � � � � � � � � � � � � � � � � Í

Í Í +ONTONUMMERÍ Í "ANKLEITZAHLÍ Í

Í BEIÍ � � � � � � Í

Í Í
'ELDINSTITUTÍ

Í

Í

��Í &�RÍ2�CKFRAGENÍSTEHTÍ(ERR�&RAUÍ � � � � � � 4EL�Í � � � � � � &AXÍ.R�Í � � � � � � ZURÍ6ERF�GUNG�Í

Í %
-AIL
!DRESSEÍ Í Í Í Í Í Í Í )NTERNET
!NSCHLUSSÍ Í Í Í Í Í Í Í
Í Í Í Í Í Í Í Í

�
�  
�

)|UGHUXQJ�JHP�������P�6*%�,,,��
�

�
"HFOUVS�G�S�"SCFJU�� � � � � �

Í Í

0XVWHU�
�

� � � �

� � � � � �

��Í &IRMENBEZEICHNUNGÍUNDÍ!NSCHRIFTÍ Í Í Í
� Í /[��

4AGÍDERÍ!NTRAGSTELLUNG�Í Í � � � � � � Í
Í
Í

/RG�
:EICHENÍ Í � � � � � � Í Í

+UNDENNUMMERÍ � � � � � � Í Í

Í Í � Í Í

� � � � � � Í

Í Í Í Í Í
� � � Í
� � � Í

%INGANGSVERMERKÍ
� � � � � �

Í Í Í Í
Í Í :UTREFFENDESÍBITTEÍANKREUZENÍ ÍODERÍAUSF�LLEN�Í
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�
�

 
!RBEITGEBERÍSINDÍGEM�ÍdÍ��Í!BS�Í�Í3�Í�Í"ERUFSBILDUNGSGESETZÍBEIÍBETRIEBLICHENÍ-A�NAH

MENÍDERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNGÍVERPFLICHTET�ÍDIEÍSOZIALP¨DAGOGISCHEÍ"EGLEITUNGÍ
F�RÍ LERNBEEINTR¨CHTIGTEÍ ODERÍ SOZIALÍ BENACHTEILIGTEÍ 0ERSONEN�Í DERENÍ %NTWICKLUNGSSTANDÍ
EINEÍERFOLGREICHEÍ!USBILDUNGÍ INÍEINEMÍANERKANNTENÍ!USBILDUNGSBERUFÍODERÍEINEÍGLEICH

WERTIGEÍ"ERUFSAUSBILDUNGÍNOCHÍNICHTÍERWARTENÍ L¨SST�Í SICHERÍ ZUÍSTELLEN�Í$IEÍ-A�NAHMENÍ
DERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNGÍM�SSENÍNACHÍ)NHALT�Í!RT�Í:IELÍUNDÍ$AUERÍDENÍBESON

DERENÍ%RFORDERNISSENÍDESÍVORGENANNTENÍ0ERSONENKREISESÍENTSPRECHEN�Í
Í
$IEÍ:UGEH�RIGKEITÍZUMÍ0ERSONENKREISÍDERÍ LERNBEEINTR¨CHTIGTENÍODERÍSOZIALÍBENACHTEILIG

TENÍ0ERSONENÍMUSSÍDURCHÍDIEÍ!GENTURÍF�RÍ!RBEITÍFESTGESTELLTÍWERDENÍBZW�ÍWORDENÍSEIN�Í
Í
%INEÍ&�RDERUNGÍDERÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"EGLEITUNGÍISTÍNURÍM�GLICH�ÍWENNÍÍ
Í

•  DIESEÍ VONÍEINEMÍ3OZIALP¨DAGOGENÍMITÍ ABGESCHLOSSENEMÍ3TUDIUMÍDERÍ 3OZIALP¨

DAGOGIK�
ARBEITÍODERÍALTERNATIVÍVONÍEINEMÍSTAATLICHÍANERKANNTENÍ%RZIEHERÍMITÍ!B

SCHLUSSÍUNDÍEINSCHL¨GIGERÍ:USATZQUALIFIKATIONÍODERÍ"ERUFSERFAHRUNGÍINÍDERÍ"ERUFS

VORBEREITUNGÍDURCHGEF�HRTÍWIRDÍUNDÍ

Í
•  HIERZUÍEXTERNEÍ&ACHKR¨FTEÍINÍ!NSPRUCHÍGENOMMENÍWERDEN�ÍDIEÍNICHTÍINÍEINEMÍ"E


SCH¨FTIGUNGSVERH¨LTNISÍZUMÍ!RBEITGEBERÍSTEHEN�Í
Í
!LSÍMONATLICHEÍ+OSTENÍWERDENÍPAUSCHALÍ����
Í%UROÍERSTATTET�Í
 
 

(UNOlUXQJ�
�
�
�
�

�� $IEÍVORSTEHENDENÍ!NGABENÍSINDÍVOLLST¨NDIGÍUNDÍENTSPRECHENÍDERÍ7AHRHEIT�Í

�� )CHÍVERPFLICHTEÍMICH�ÍDERÍ!GENTURÍF�RÍ!RBEITÍJEDEÍÁNDERUNGÍGEGEN�BERÍMEINENÍ!NGABENÍIMÍ!NTRAGÍMITZUTEI

LEN�ÍDIEÍSICHÍAUFÍDIEÍ:AHLUNGÍDESÍ:USCHUSSESÍAUSWIRKEN�ÍINSBESONDEREÍÍ


 DIEÍ"EENDIGUNGÍDERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNG�Í

 DIEÍ"EENDIGUNGÍDERÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"ETREUUNGÍDURCHÍDENÍEXTERNENÍ!NBIETER�Í

Í
�� $ASÍ.ICHTBEACHTENÍDERÍ-ITTEILUNGSPFLICHTÍHATÍNICHTÍNURÍDIEÍ2�CKFORDERUNGÍDERÍ,EISTUNG�ÍSONDERNÍAUCHÍDIEÍ

%INLEITUNGÍEINESÍ/RDNUNGSWIDRIGKEITEN
ÍÍODERÍ3TRAFVERFAHRENSÍZURÍ&OLGE�Í

�� 6OMÍ)NHALTÍDERÍVORSTEHENDENÍ(INWEISEÍZURÍ&�RDERUNGÍNACHÍdÍ���MÍ3'"Í)))ÍHABEÍICHÍ+ENNTNISÍGENOMMEN�Í

Í
Í
Í
Í
Í

     Í Í Í
�/RT�Í$ATUM	Í Í �5NTERSCHRIFT�Í&IRMENSTEMPEL	Í

Í
Í
Í
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-FJTUVOHFO�HFN���e����N�4(#�***��#FXJMMJHVOHTCFTDIFJE���

IJFS��*IS�"OUSBH�WPN�� � � � � � � �
Í
3EHRÍGEEHRTEÍ$AMENÍUNDÍ(ERREN�Í
Í
HIERMITÍBEWILLIGEÍICHÍ)HNENÍ,EISTUNGENÍGEM�ÍdÍ���MÍ3'"Í)))Í
Í
F�RÍÍ � � � � � Í � � � � � � GEB�ÍAMÍ � � � � � � Í
Í

F�RÍDIEÍ$AUERÍVOMÍ � � � � � � BISÍ� � � � � � INÍ(�HEÍVONÍ 213,- %URO�MTL�Í

$ERÍ:USCHUSSÍWIRDÍMONATLICHÍNACHTR¨GLICHÍ�BERWIESEN�Í

Í
&�RÍ)HREÍ"EREITSCHAFT�ÍEINEÍ"ERUFSAUSBILDUNGÍNACHÍDEMÍ"ERUFSBILDUNGSGESETZÍVORZUBEREI

TENÍUNDÍDAMITÍZUÍEINERÍ#HANCENVERBESSERUNGÍDERÍJUNGENÍ-ENSCHENÍBEIZUTRAGEN�ÍDANKEÍ
ICHÍ)HNEN�Í
Í
$IEÍUNTENSTEHENDENÍ(INWEISEÍBITTEÍICHÍZUÍBEACHTEN�Í

'EGENÍDIESENÍ"ESCHEIDÍISTÍDERÍ7IDERSPRUCHÍZUL¨SSIG�Í$ERÍ7IDERSPRUCHÍISTÍSCHRIFTLICHÍODERÍ
ZURÍ.IEDERSCHRIFTÍBEIÍDERÍOBENÍGENANNTENÍ$IENSTSTELLEÍEINZUREICHEN�ÍUNDÍZWARÍBINNENÍ
EINESÍ-ONATS�ÍNACHDEMÍDERÍ"ESCHEIDÍ)HNENÍBEKANNTÍGEGEBENÍWORDENÍIST�Í

 

-ITÍFREUNDLICHENÍ'R��ENÍ !NLAGEN�Í Í Í

)MÍ!UFTRAGÍ
Í
%RG¨NZENDEÍ(INWEISE�Í
3IEÍHABENÍDERÍ!GENTURÍF�RÍ!RBEITÍJEDEÍÁNDERUNGÍGEGEN�BERÍ)HRENÍ!NGABENÍIMÍ!NTRAGÍUNVERZ�GLICHÍMITZUTEILEN�ÍDIEÍSICHÍ
AUFÍDIEÍ:AHLUNGÍDESÍ:USCHUSSESÍAUSWIRKEN�ÍINSBESONDEREÍ


 DIEÍ"EENDIGUNGÍDERÍ"ERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNG�Í

 DIEÍ"EENDIGUNGÍDERÍSOZIALP¨DAGOGISCHENÍ"ETREUUNGÍDURCHÍDENÍEXTERNENÍ!NBIETER�Í

$ERÍ"EWILLIGUNGSBESCHEIDÍWIRDÍAUFGEHOBENÍUNDÍDERÍ:USCHUSSÍSOFORTÍINÍEINEMÍ"ETRAGÍZUR�CKGEFORDERT�ÍWENNÍDIEÍ"EWIL

LIGUNGÍAUFÍ!NGABENÍBERUHT�ÍDIEÍ3IEÍVORS¨TZLICHÍODERÍGROBÍFAHRL¨SSIGÍINÍWESENTLICHERÍ"EZIEHUNGÍUNRICHTIGÍODERÍUNVOLL

ST¨NDIGÍGEMACHTÍHABEN�ÍODERÍ)HNENÍDIEÍ2ECHTSWIDRIGKEITÍDERÍ"EWILLIGUNGÍBEKANNTÍODERÍINÍ&OLGEÍGROBERÍ&AHRL¨SSIGKEITÍ
NICHTÍBEKANNTÍWAR�

Í
�  
�

&�RDERUNGÍGEM�ÍdÍ���MÍ3'"Í)))Í
�

Í
"HFOUVS�G�S�"SCFJU�� � � � � �

Í Í0XVWHU �

� � � �
� � � � � �

Í Í Í Í� Í Í Í-EINÍ:EICHEN�Í

Í

Í � � � � � �
�
�

Í

� � � � � � Í Í

4ELEFON�Í

"EARBEITER�Í

$ATUM�Í

Í � � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

� � � Í Í Í Í Í
Í Í Í Í

�
Í

Í
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$QODJHQ�]XP�1DFKYHUPLWWOXQJVYHUIDKUHQ�
 
 
/IG��1U� %H]HLFKQXQJ� 6HLWH�

1DFKYHUPLWWOXQJVYHUIDKUHQ� ���
9 Ablaufschema Nachvermittlung 41 

10 Ergebnisbogen Bewerberdaten/Kompetenzcheck 42 

11 Einladungsschreiben für Jugendliche (mit Verwaltungsvereinbarung nach § 37 
SGB III) 44 

12 Einladungsschreiben für Jugendliche (ohne Verwaltungsvereinbarung nach § 37 
SGB III mit Rückantwortbogen) 45 
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0XVWHUDEODXI�HLQHU�LGHDOW\SLVFKHQ�1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQ�PLW�.RPSHWHQ]FKHFN�
(Der Ablauf wird je nach örtl. Gegebenheiten zwischen der Agentur für Arbeit und den Paktpartnern abgestimmt.) 
 

 

Unvermittelter  
Bewerber 

AA (und Kammer) prüfen 
Bewerberdaten* 

Zusätzlicher  
Kompetenzcheck  (KC) 

erforderlich 

Einladung zum  
Kompetenzcheck 

Einladung  zur  
gemeinsamen  

Nachvermittlung 

Bewerber nimmt am 
Kompetenzcheck teil** 

Bewerber nimmt an der 
Nachvermittlung teil  

Bewerber wird nach 
individueller Prüfung der 

Berufsberatung abge-
schlossen 

ja 

Einwilligung zur Daten-
weitergabe liegt vor 

Gemeinsame Sichtung 
der Bewerberdaten/KC 
durch BB/Kammern 

Gemeinsame Nachvermittlung auf 
Basis Bewerberdaten/KC, Gespräch 

und  
Bewerbungsunterlagen 

Gemeinsame Nach-
vermittlung auf  

Gesprächsbasis und Bewer-
bungsunterlagen des Bewer-

bers durch BB/Kammern 

Jeder Bewerber  
erhält ein Angebot entspre-

chend der Integrations-
sempfehlung 

nein 

nein 

ja 

ja 

nein 

nein 

* Sofern eine gemeinsame 
Prüfung vorgesehen ist, 
muss   
•  zuvor eine Einver-

ständnis-erklärung ein-
geholt werden oder  

•  bei abgeschlossener 
Verwaltungs-
vereinbarung mit den 
zuständigen  Kammern 
der Jugendliche auf 
sein Widerspruchsrecht 
(vgl. §37 SGB III) 
schriftlich hingewiesen 
worden sein. 

 
** Damit Ergebnisse psy-
chologischer/ärztlicher 
Untersuchungen (einschl. 
KC-Ergebnissen) weiterge-
geben werden können, muss 
eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung eingeholt 
werden. 

ja 
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0XVWHU��(UJHEQLVERJHQ�%HZHUEHUGDWHQ�.RPSHWHQ]FKHFN�
�9RP�]XVWlQGLJHQ�%HUXIVEHUDWHU��GHU�]XVWlQGLJHQ�%HUXIVEHUDWHULQ��DXV]XI�OOHQ��
9RU��XQG�=XQDPH�GHV�%HZHUEHUV�GHU�%HZHUEHULQ:  «TITEL» «VORNAME» «NAMZUSATZ» «NAME»�
����
 
*HEXUWVGDWXP��«GEBDAT»�
�

)DPLOLHQVWDQG�.LQGHU]DKO 
 

1DWLRQDOLWlW��«NATION»�
�

$XIHQWKDOWVUHFKWOLFKHU�6WDWXV�

%XQGHVZHKU�=LYLOGLHQVW�DEJHOHLVWHW���
�
$QVFKULIW�� Telefon: «STRASSE», «PLZ» «ORT», «TELEFON» 
 
 
6FKXODEVFKOXVV��«BBSCHAB»�
�
6FKXOHQWODVVMDKU��
�

=XOHW]W�EHVXFKWH�6FKXOH��
 

=HXJQLVQRWHQ��==�I�U�=ZLVFKHQ]HXJQLV��(=�I�U�(QWODVV]HXJQLV��6FKXOMDKU���
'HXWVFK�
0DWKHPDWLN�
�
�

(QJOLVFK�
�
�
�

4XDOLILNDWLRQHQ���
EDV-Kenntnisse (Grundlage Schulzeugnisse, erworbene Zertifikate): 
 
 
Sprachenkenntnisse (Grundlage Schulzeugnisse, Sprachenzertifikate): 
 
 
sonstige (belegbare) Qualifikationen: 
 
 
%HUXIVZXQVFK��«BERUF1»�
�
DOWHUQDWLYH�%HUXIVZ�QVFKH��«BERUF2» 
«BERUF3» 
«BERUF4» 
«BERUF5» 
«BERUF6» 
«BERUF7» 
«BERUF8» 
«BERUF9» 
«BERUF10» 
�
,QWHUHVVHQ�HKUHQDPWOLFKH�7lWLJNHLWHQ�+REE\V �JJI��DXFK�DXV�%:7���
 
 
 
EHUXIOLFKH�(UIDKUXQJHQ: (Praktikum/Ferienjob) Berufsfeld, Betrieb, Zeitraum 
 
 
 
0RELOLWlW���regional / Umkreis ) Führerschein, Fahrzeug vorhanden 
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3HUV|QOLFKH�(LQVFKUlQNXQJHQ� (familiärer, gesundheitlicher, sonstiger Art)  –  
KEINE ÄRZTLICHEN/PSYCHOLOGISCHEN BEFUNDE!! 
 
 
 
=XVlW]OLFKH�HLJQXQJVUHOHYDQWH�(LQVFKlW]XQJHQ�GHU�%HUXIVEHUDWXQJ�
�
�
�
%HZHUEXQJV��
DNWLYLWlWHQ�  

$Q]DKO�%HZHUEXQJHQ�
�
$Q]DKO�9RUVWHOOXQJVJHVSUlFKH�
�
�

*U�QGH�I�U�HUIROJORVH�%HZHUEXQJHQ�

 
 
.RPSHWHQ]FKHFN��

��
�9RQ�%HUXIVEHUDWHU�LQ�XQG�JJI��9HUWUHWHU�LQ�GHU�.DPPHU�DXV]XI�OOHQ��
 
.RPSHWHQ]FKHFN��EHU�3'�HUIRUGHUOLFK�
 

� ja                                   � nein 

9HUJDEH�.RPSHWHQ]FKHFN�DQ��
([WHUQHQ�$XIWUDJQHKPHU�HUIRUGHUOLFK�
 

� ja                                   � nein 

%HJU�QGXQJ��
 
 
=LHOIUDJHQ�I�U�GLH�SV\FKRORJLVFKH�8QWHUVXFKXQJ��

 

(LQP�QGXQJV��9HUPLWWOXQJVHPSIHKOXQJ�� 
 
(PSIHKOXQJ� 
 
,Q�&203$6��
%LOG�%���)HOG����
�EHUWUDJHQ�
 

1DFK�$NWHQODJH�����������������������������������1DFK�]XVlW]OLFKHP�.RPSHWHQ]FKHFN�
 
�    B - betriebliche Ausbildung            �    A - betriebliche Ausbildung 
�    D - EQJ                                          �    C - EQJ 
�    F - BvB                                           �    E - BvB 
�    H - Sonstige                                   �    G – Sonstige 

%HJU�QGXQJ��
�
�

 
 
 

 
_______________________________________     
Ort, Datum         
 
_____________________________                       __________________________ 
(AMP-Team/Berufsberatung)              (Kammer ……………………………..) 
Í


��+LQZHLVH�]XP�'DWHQVFKXW] 
Eine Weitergabe des Ergebnisbogens „Bewerberdaten“ an den mit der Vermittlung betrauten Vertreter einer örtlichen Kam-
mer als Entscheidungsgrundlage für die Durchführung einer zusätzlichen psychologischen Eignungsbeurteilung (Kompetenz-
check) und für die weiteren Vermittlungsaktivitäten ist nur möglich, sofern hierzu im Rahmen des Ausbildungspaktes eine 
9HUZDOWXQJVYHUHLQEDUXQJ�abgeschlossen wurde und der Bewerber der Weitergabe nicht widersprochen hat (siehe Anlage 
…). Andernfalls ist eine VFKULIWOLFKH�(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ  des volljährigen Bewerbers  oder des gesetzlichen Vertre-
ters/Vertreterin erforderlich. 
3V\FKRORJLVFKH�lU]WOLFKH�*XWDFKWHQ�XQG�%HIXQGH dürfen nicht weitergegeben werden. 
Í
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�
�
�
�
�
$JHQWXU�I�U�$UEHLW��«««««������������������������,Q�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHU�����.DPPHU�!!�
$QVFKULIW�%HZHUEHU����
1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQ          am…………………..um……...Uhr 

 
Ort…………………………………………………………… 

 
 
 
Sehr geehrte/r Frau / Herr, 
 
Sie wollen in diesem Herbst eine Ausbildung beginnen und haben noch keinen Ausbildungsplatz ge-
funden. Deshalb laden wir Sie zu unserer gemeinsamen Nachvermittlungsaktion ein. 
 
Die << ………Kammer ………..>> und die Agentur für Arbeit wollen allen noch nicht vermittelten Ju-
gendlichen ein Angebot auf Ausbildung oder Qualifizierung machen. Im Rahmen unserer Nachvermitt-
lungsaktion sichten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und geben Tipps, was Sie an Ihrer Bewerbung 
noch verbessern und wie Sie sich für den Ausbildungsmarkt fit machen können. Wir nennen Ihnen 
Anschriften von Betrieben, die noch freie Ausbildungsplätze oder einen Platz für eine Einstiegsqualifi-
zierung bieten und helfen Ihnen ggf., Alternativen zu Ihrem Wunschberuf zu finden. 
 %LWWH�EULQJHQ�6LH�]XP�7HUPLQ�XQEHGLQJW�GLHVHV�(LQODGXQJVVFKUHLEHQ�XQG�,KUH�%HZHUEXQJVXQ�WHUODJHQ��$QVFKUHLEHQ��.RSLHQ�GHU�OHW]WHQ�EHLGHQ�6FKXO]HXJQLVVH��/HEHQVODXI��PLW��
 �
Wenn Sie an dieser Nachvermittlungsaktion nicht teilnehmen oder nicht antworten, gehen wir davon 
aus, dass Sie unsere Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche nicht mehr benötigen. Wir werden dann für 
Sie nicht weiter tätig und führen Sie nicht mehr als Bewerber/in. Bitte beachten sie, dass für Zeiten, in 
denen Sie nicht als Bewerber/in um eine Ausbildungsstelle gemeldet sind, von der Berufsberatung 
keine Bescheinigungen z.B. für die Kindergeldkasse und/oder das Finanzamt ausgestellt werden kön-
nen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihre Agentur für Arbeit                                                Ihre Kammer ���
��$QODJH��
:HQQ�6LH�QLFKW�DQ�GHU�9HUDQVWDOWXQJ�WHLOQHKPHQ���6HQGHQ�6LH�XQG�ELWWH�GDV�EHLJHI�JWH�$QWZRUWVFKUHLEHQ�]XU�FN�����
− $QWZRUWVFKUHLEHQ��
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�
�
�
$JHQWXU�I�U�$UEHLW��«««««������������������������,Q�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHU�����.DPPHU�!!�$QVFKULIW�%HZHUEHU�
���1DFKYHUPLWWOXQJVDNWLRQ          am…………………..um……...Uhr 

Ort…………………………………………………………… 
 
 
 
Sehr geehrte/r Frau / Herr, 
 
Sie wollen in diesem Herbst eine Ausbildung beginnen und haben noch keinen Ausbildungsplatz ge-
funden. Deshalb laden wir Sie zu unserer gemeinsamen Nachvermittlungsaktion ein. 
 
Die << ………Kammer ………..>> und die Agentur für Arbeit wollen allen noch nicht vermittelten Ju-
gendlichen ein Angebot auf Ausbildung oder Qualifizierung machen. Im Rahmen unserer Nachvermitt-
lungsaktion sichten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und geben Tipps, was Sie an Ihrer Bewerbung 
noch verbessern und wie Sie sich für den Ausbildungsmarkt fit machen können. Wir nennen Ihnen 
Anschriften von Betrieben, die noch freie Ausbildungsplätze oder einen Platz für eine Einstiegsqualifi-
zierung bieten und helfen Ihnen ggf., Alternativen zu Ihrem Wunschberuf zu finden. 
 
%LWWH�EULQJHQ�6LH�]XP�7HUPLQ�XQEHGLQJW�GLHVHV�(LQODGXQJVVFKUHLEHQ�XQG�,KUH�%HZHUEXQJVXQ�WHUODJHQ��$QVFKUHLEHQ��.RSLHQ�GHU�OHW]WHQ�EHLGHQ�6FKXO]HXJQLVVH��/HEHQVODXI��PLW��
 
Damit wir Ihre Bewerbungsdaten an die Ausbildungsberater der Kammern, die für Sie einen Ausbil-
dungs- oder Praktikumsplatz in einem Betrieb suchen wollen, weitergeben können, benötigen wir von 
Ihnen bzw. Ihren Eltern eine Einwilligung ('DWHQVFKXW]�). Dazu haben wir Ihnen eine Erklärung beige-
legt. Wir bitten Sie bzw. Ihre Eltern, diese zu unterschreiben und an uns zurückzuschicken oder unter-
schrieben mitzubringen. 
�
Wenn Sie an dieser Nachvermittlungsaktion nicht teilnehmen oder nicht antworten, gehen wir davon 
aus, dass Sie unsere Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche nicht mehr benötigen. Wir werden dann für 
Sie nicht weiter tätig und führen Sie nicht mehr als Bewerber/in. Bitte beachten sie, dass für Zeiten, in 
denen Sie nicht als Bewerber/in um eine Ausbildungsstelle gemeldet sind, von der Berufsberatung 
keine Bescheinigungen z.B. für die Kindergeldkasse und/oder das Finanzamt ausgestellt werden kön-
nen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihre Agentur für Arbeit                                                Ihre Kammer 
��$QODJH��
:HQQ�6LH�QLFKW�DQ�GHU�9HUDQVWDOWXQJ�WHLOQHKPHQ��6HQGHQ�6LH�XQG�ELWWH�GDV�EHLJHI�JWH�$QWZRUWVFKUHLEHQ�]XU�FN����:HQQ�6LH�ZHLWHUKLQ�HLQH�$XVELOGXQJVVWHOOH�I�U�GLHVHV�-DKU��������VXFKHQ��
6HQGHQ�6LH�XQV�ELWWH�,KUH�(LQZLOOLJXQJ�]XU�hEHUPLWWOXQJ�,KUHU�%HZHUEHUGDWHQ��(LQYHUVWlQGQLV�HUNOlUXQJ��DQ�GLH�.DPPHUQ�DXVJHI�OOW�XQG�XQWHUVFKULHEHQ�VFKQHOOVWP|JOLFK�]XU�FN��RGHU�EULQ�JHQ�6LH�GLH�(UNOlUXQJ�XQWHUVFKULHEHQ�]XP�R��J��7HUPLQ�PLW���
− $QWZRUWVFKUHLEHQ�
− (LQZLOOLJXQJ�]XU�hEHUPLWWOXQJ�,KUHU�6R]LDOGDWHQ�DQ�GLH�.DPPHUQ�
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Adresse Bewerber             5�FNDQWZRUW�ELV�VSl�WHVWHQV������������������������������������������� � � �����������HUEHWHQ�
�
�$Q�GLH�$JHQWXU�I�U�$UEHLW������������������������� � � � )D[�$GUHVVH� � �������� � � � � 0DLO���������#DUEHLWVDJHQWXU�GH��� ����� ,FK�EHQ|WLJH�GLH�%HUXIVEHUDWXQJ�QLFKW�PHKU��ZHLO��
������� LFK�HLQHQ�$XVELOGXQJVSODW]�JHIXQGHQ�KDEH�EHL�

Arbeitgeber : ab: 

Ausbildungsberuf: Ort: 
�
������ LFK��HLQHQ�$UEHLWVSODW]��JHIXQGHQ�KDEH�EHL�

Arbeitgeber : ab: 
�
������ LFK��IROJHQGH�6FKXOH�EHVXFKHQ�ZHUGH�

Schule : ab: 

Schulart: Ort: 
�
����� LFK�HWZDV�JDQ]�DQGHUHV�PDFKHQ�ZHUGH��

Alternative: ab: 
������ ,Q�ELQ�ZHLWHUKLQ�DQ�GHU�9HUPLWWOXQJ�HLQHU�$XVELOGXQJVVWHOOH�I�U�GLHVHV�

-DKU��������LQWHUHVVLHUW��$Q�GHP��7HUPLQ�NDQQ�LFK�DXV�IROJHQGHP�ZLFKWL�JHQ�*UXQG�QLFKW�WHLOQHKPHQ�������
� �
� �

����� ,FK�ELWWH�XP�9HUPLWWOXQJ�HLQHU�$XVELOGXQJVVWHOOH�HUVW�]XP��$XVELOGXQJVEHJLQQ�������'LH�:DUWH]HLW�ZHUGH�LFK��EHUEU�FNHQ�PLW��
� �

�� � � �
Ort/Datum                                         � 8QWHUVFKULIW��
 � �



Handbuch zum Ausbildungspakt  Anhang: KC – Übersicht  

 

Stand: August 2005  Seite 47 von 60 

$QODJHQ�]XP�.RPSHWHQ]FKHFN�
�
 
/IG��1U� %H]HLFKQXQJ� 6HLWH�

.RPSHWHQ]FKHFN� ���
13 Hinweise für Paktberater (Kammervertreter) zum KC 48 

14 Ergebnisbogen „Berufe“ 51 

15 Ergebnisbogen „Kognitive Fähigkeiten, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten“ 52 

16 Ergebnisbogen „Psychomotorische Fähigkeiten, Merkmale des Arbeits- und So-
zialverhaltens 53 

�
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3V\FKRORJLVFKH�(LJQXQJVEHXUWHLOXQJ�LP�5DKPHQ�GHV�.RPSHWHQ]FKHFNV�
��+LQZHLVH�I�U�3DNW�%HUDWHU���

 
 
Die Ergebnisse der Psychologischen Eignungsbeurteilung werden auf drei Ergebnis-
bögen festgehalten:  

1. Ergebnisbogen: „Berufe“ (s. Anlage 1) 
2. Ergebnisbogen: „Kognitive Fähigkeiten, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten“   

(s. Anlage 2)  
3. Ergebnisbogen: „Psychomotorische Fähigkeiten, Merkmale des Arbeits- und 

Sozialverhaltens“ (s. Anlage 3) 
 
��� (UJHEQLVERJHQ��Ä%HUXIH³��$QODJH����
Der wichtigste Ergebnisbogen ist der Ergebnisbogen: „Berufe“. Er enthält Angaben, 
für welche Berufe der Jugendliche geeignet ist. Auf dem Ergebnisbogen findet man 
Berufsbereiche, die wiederum zu Berufsgruppierungen zusammen gefasst sind. Zu 
einer Berufsgruppierung gehören solche Berufsbereiche, für die dieselben Merkmale 
in besonderer Weise relevant sind. (Damit sind sie natürlich auch für die Ausbil-
dungsberufe relevant, die zum jeweiligen Berufsbereich gehören.) Die zu den Be-
rufsbereichen gehörenden Ausbildungsberufe findet man auf einer eigenen Berufe-
liste, die allen Berufsberatern zur Verfügung steht. Auf dieser Liste sind die Ausbil-
dungsberufe zum einen den Berufsbereichen zugeordnet und zum andern in alpha-
betischer Reihenfolge aufgeführt. 
 
Die Nummerierung der Berufsbereiche orientiert sich am Anforderungsniveau der 
Berufe: Berufe aus dem Berufsbereich 1 haben geringere Anforderungen an das all-
gemeine intellektuelle Leistungsniveau als Berufe, die einem Berufsbereich mit einer 
höheren Ziffer zugeordnet sind. 
 
Vor den Berufsbereichen befinden sich Kästchen, die folgende Einträge erhalten 
können:  
 

a)              sehr gut geeignet, möglicherweise unterfordert 

b)              gut geeignet 

c)              kein Eintrag: evtl. Mindesteignung gegeben, aber Gefahr der  
             Überforderung 

 
zu a) Erhält ein Berufsbereich zwei Pluszeichen, so bedeutet dies, dass die kogniti-

ven Fähigkeiten des Jugendlichen eine Ausprägung aufweisen, die einen  gu-
ten  Abschluss im Theorieteil garantieren. Es sollte allerdings bedacht werden, 

+  + 

 +  
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dass ein Jugendlicher  in solchen Berufen unterfordert sein kann und deshalb 
mit dem Beruf nicht zufrieden ist.  

 
zu b) Wenn bei einem Berufsbereich ein Plus eingetragen ist, kann man davon aus-

gehen, dass die Person über Ausprägungen in den kognitiven Fähigkeiten ver-
fügt, die einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung im Theorieteil erwarten 
lassen. 

 
zu c) Wenn kein Eintrag bei einem Berufsbereich vorhanden ist, kann die Mindest-

eignung zwar gegeben sein, aber es bleibt doch eine Unsicherheit, ob das 
Ausbildungsziel erreicht werden kann. Würde man in einem solchen Fall, ei-
nen Jugendlichen auf einen entsprechenden Ausbildungsplatz vermitteln wol-
len, wäre es ganz wichtig weitere Personenmerkmale, insbesondere Merkma-
le des Arbeitsverhaltens heranzuziehen.  

 
 
��� (UJHEQLVERJHQ��Ä.RJQLWLYH�)lKLJNHLWHQ��5HFKWVFKUHLEXQJ��5HFKHQIHUWLJNHL�

WHQ³��$QODJH����
Es kann allerdings vorkommen, dass die berufsbezogenen Aussagen keine endgülti-
ge Eignungsaussage zulassen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Anforderungen eines 
bestimmten Betriebes über das hinausgehen, was üblicherweise in dem Ausbil-
dungsberuf bezüglich der kognitiven Fähigkeiten verlangt wird. Um in diesen Fällen 
differenzierende Aussagen machen zu können, enthält der Ergebnisbogen: „Kogniti-
ve Fähigkeiten, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten“ die Ergebnisse zu den Merk-
malen selbst, auf denen die berufsbezogenen Aussagen basieren: 

•  Allgemeines intellektuelles Leistungsniveau 
•  Logisches Denken 
•  Räumliches Vorstellen 
•  Rechnerisches Denken 
•  Sprachbeherrschung 
•  Technisches Verständnis 
•  Merkfähigkeit/Gedächtnis 
•  Rechtschreibung 
•  Rechenfertigkeiten 

 
Für die kognitiven Fähigkeiten und die Rechtschreibung werden die Testergebnisse 
eines Jugendlichen verglichen mit einer Gruppe, die nur aus Hauptschülern besteht 
und mit einer Gruppe, die nur aus Realschülern besteht. Diese unterschiedlichen 
Vergleichsmöglichkeiten sind deshalb wichtig, weil  in bestimmten Ausbildungsstellen 
die Anforderungen in Abhängigkeit von einem bestimmten Schulabschluss beschrie-
ben werden. 
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��� (UJHEQLVERJHQ��Ä3V\FKRPRWRULVFKH�)lKLJNHLWHQ��0HUNPDOH�GHV�$UEHLWV��
XQG�6R]LDOYHUKDOWHQV³��$QODJH����

Der Ergebnisbogen: „Psychomotorische Fähigkeiten, Merkmale des Arbeits- und So-
zialverhaltens“ enthält folgende Merkmale: 
 
Psychomotorische Fähigkeiten 
   Hand- und Fingergeschicklichkeit 
 
Merkmale des Arbeitsverhaltens 

Leistungsbereitschaft („Leistungsantrieb“) 
Gewissenhaftigkeit 
Einfallsreichtum im Sinne von Improvisationsfähigkeit, Sinn für pragmatische Lö-
sungen 
Planvolle, systematische Arbeitsweise 
Konzentrationsfähigkeit („Befähigung zu gleichbleibender Aufmerksamkeit“) 

 
Merkmale des Sozialverhaltens 

Kontaktfähigkeit 
Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit 
Selbstsicherheit („Selbstzutrauen“) 

 
Auf diesem Ergebnisbogen werden jedoch nur Eintragungen vorgenommen, wenn 
ein Jugendlicher schon eine bestimmte Berufsvorstellung hat. In diesen Fällen beur-
teilt der Psychologe, ob die jeweiligen Merkmalsausprägungen bei dem Jugendlichen 
die geforderten Anforderungen in dem angestrebten Beruf „nicht erfüllen“, „erfüllen“ 
oder „gut erfüllen“. 
 
�
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 (UJHEQLVERJHQ��%HUXIH��
� � � � � � � � �
Name, Vorname  Geburtsdatum  Datum  Lfd. Nr.   Kundennr. 

 
%HUXIVJUXSSLHUXQJ�$�  %HUXIVJUXSSLHUXQJ�'�
 
Relevante Fähigkeiten:  „5lXPOLFKHV�9RU�
VWHOOHQ“ und „5HFKQHULVFKHV�'HQNHQ“.  
Schwerpunkte: Handwerk und Technik 

� %HUXIVEHUHLFK��$���
� %HUXIVEHUHLFK��$���
� %HUXIVEHUHLFK��$��
� %HUXIVEHUHLFK��$���
 

  
Keine der Fähigkeiten „5lXPOLFKHV�9RUVWHO�
OHQ“, „5HFKQHULVFKHV�'HQNHQ“ und „6SUDFK�EHKHUUVFKXQJ“ ist in besonderer Weise rele-
vant. 
Schwerpunkte: Körpereinsatz, Ernährung, Na-
tur, Maschinenbedienung.  
 � %HUXIVEHUHLFK��'���
� %HUXIVEHUHLFK��'���� %HUXIVEHUHLFK��' � 

 

%HUXIVJUXSSLHUXQJ�%�  %HUXIVJUXSSLHUXQJ�(�
 
Relevante Fähigkeit: „5lXPOLFKHV�9RUVWHO�
OHQ���
Schwerpunkte: Handwerk, Gestaltung.  

� %HUXIVEHUHLFK��%���
� %HUXIVEHUHLFK��%���
� %HUXIVEHUHLFK��%���
 

  
Relevante Fähigkeiten „5HFKQHULVFKHV�'HQ�
NHQ“ und „6SUDFKEHKHUUVFKXQJ“.  Schwer-
punkte: Büro, Verwaltung, Verkauf.  � %HUXIVEHUHLFK��(���
� %HUXIVEHUHLFK��(���
� %HUXIVEHUHLFK��(���
� %HUXIVEHUHLFK��(���
 

 

%HUXIVJUXSSLHUXQJ�&�  %HUXIVJUXSSLHUXQJ�)�
 
Relevante Fähigkeit: „5HFKQHULVFKHV�'HQ�
NHQ“.  
Schwerpunkt: Labor.  

� %HUXIVEHUHLFK��&���
� %HUXIVEHUHLFK��&���
� %HUXIVEHUHLFK��&���
 

  
Relevante Fähigkeit „6SUDFKEHKHUUVFKXQJ“.  
Schwerpunkte: Pflege, Erziehung, Kontakt, 
Sprache.  

� %HUXIVEHUHLFK��)���
� %HUXIVEHUHLFK��)���
� %HUXIVEHUHLFK��)���
� %HUXIVEHUHLFK��)�� 
 

 
 %HUXIVJUXSSLHUXQJ�*� 

Erläuterung des Eintrags in den Kästchen: 
 
 sehr gut geeignet, möglicherweise 

unterfordert 

 gut geeignet 

 kein Eintrag: evtl. Mindesteignung ge-
geben, aber Gefahr der Überforderung 

  
Relevante Fähigkeiten „5lXPOLFKHV�9RUVWHO�OHQ“, „5HFKQHULVFKHV 'HQNHQ“ und „6SUDFK�EHKHUUVFKXQJ“. 
Dieser Berufsbereich besteht nur aus dem 
Beruf des Augenoptikers.  � %HUXIVEHUHLFK��*�� 

 
(UJHEQLVERJHQ��.RJQLWLYH�)lKLJNHLWHQ��5HFKWVFKUHLEXQJ��5HFKHQIHUWLJNHLWHQ�

 +  + 

 +  



Handbuch zum Ausbildungspakt  Anhang: KC – Anlage 15  

 

Stand: August 2005  Seite 52 von 60 

�� � � � � � � � �
Name, Vorname  Geburtsdatum  Datum  Lfd. Nr.   Kundennr. 

 

.RJQLWLYH�)lKLJNHLWHQ��5HFKWVFKUHLEXQJ�
Normgruppe: Hauptschüler Normgruppe Realschüler 
unter-
durch-

schnittlich1 

durch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

�
unter-
durch-

schnittlich 

durch- 
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

   $OOJHPHLQHV�LQWHOOHN�
WXHOOHV�/HLVWXQJVQL�YHDX�    

   /RJLVFKHV�'HQNHQ�    

   5lXPOLFKHV�9RUVWHO�
OHQ�    

   5HFKQHULVFKHV�'HQNHQ�    

   6SUDFKEHKHUUVFKXQJ�    

   7HFKQLVFKHV�9HU�
VWlQGQLV�    

   0HUNIlKLJNHLW��*HGlFKWQLV�    

   5HFKWVFKUHLEXQJ�    

Bemerkungen: 

 

5HFKHQIHUWLJNHLWHQ 

 

Addition 2   Subtraktion   Multiplikation  Division   

Bruchrechnen   Dezimalrechnen   Prozentrechnen     

 

                                                
1 Die Ausprägungen werden in Stanine angegeben. Die Stanine-Skala reicht von 1 bis 9: 1 - 3 sind als 
unterdurchschnittliche Ausprägungen anzusehen, 4 - 6 als durchschnittliche und 7 - 9 als überdurch-
nittliche Ausprägungen. 
2  „-“  bedeutet: wird nicht ausreichend beherrscht; „+“ bedeutet: wird ausreichend beherrscht 

Bemerkungen: 
 
 

 



Handbuch zum Ausbildungspakt  Anhang: KC – Anlage 16  

 

Stand: August 2005  Seite 53 von 60 

(UJHEQLVERJHQ��3V\FKRPRWRULVFKH�)lKLJNHLWHQ���0HUNPDOH�GHV�$UEHLWV��XQG�6R]LDOYHUKDOWHQV�
 

� � � � � � � � �
Name, Vorname  Geburtsdatum  Datum  Lfd. Nr.   Kundennr. 

 
Gewünschter Beruf oder gewünschtes Berufsfeld:   
 
Bei den folgenden Merkmalen wird angegeben, ob ein Jugendlicher mit seiner Ausprägung 
in diesen Merkmalen die Anforderungen in dem gewünschten Beruf  „nicht erfüllt“, „erfüllt“ 
oder „gut erfüllt“.  Merkmale können für einen Beruf auch „nicht relevant“ sein. 
  

� HUI�OOW�
QLFKW� HUI�OOW� HUI�OOW�JXW� QLFKW�UHOH�

YDQW�
3V\FKRPRWRULVFKH�)lKLJNHLWHQ� � � � �

+DQG��XQG�)LQJHUJHVFKLFNOLFKNHLW�     

0HUNPDOH�GHV�$UEHLWVYHUKDOWHQV�     

/HLVWXQJVEHUHLWVFKDIW��Ä/HLV�WXQJVDQWULHE³��     

*HZLVVHQKDIWLJNHLW�     

(LQIDOOVUHLFKWXP�LP�6LQQH�YRQ�,PSURYLVDWLRQVIlKLJNHLW��6LQQ�I�U�
SUDJPDWLVFKH�/|VXQJHQ�

    

3ODQYROOH��V\VWHPDWLVFKH�$U�EHLWVZHLVH�     

.RQ]HQWUDWLRQVIlKLJNHLW��Ä%HIlKL�JXQJ�]X�JOHLFK��EOHLEHQGHU�$XI�
PHUNVDPNHLW³��

    

0HUNPDOH�GHV�6R]LDOYHUKDOWHQV�     

.RQWDNWIlKLJNHLW�     

$QSDVVXQJV��XQG�.RRSHUDWLRQV�IlKLJNHLW�     

6HOEVWVLFKHUKHLW��Ä6HOEVW]XWUDX�HQ³��     

Bemerkungen: 
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$QODJHQ�]XP�'DWHQVFKXW]�
�
 
/IG��1U� %H]HLFKQXQJ� 6HLWH�

'DWHQVFKXW]� ���
17 Muster: Verwaltungsvereinbarung gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB III 55 

18 Informationsschreiben für Bewerber/innen zur Datenübermittlung gem. § 37 Abs. 
1 Satz 1 SGB IIII 57 

19 Erklärung über die Einwilligung zur Übermittlung von persönlichen Daten an Drit-
te gem. § 37 SGB III 58 

20 Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht 59 

21 Hinweise für Kammern zum Datenschutz 60 
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9HUZDOWXQJVYHUHLQEDUXQJ�]XU�8PVHW]XQJ�GHV�1DWLRQDOHQ�3DNWV�I�U�$XVELOGXQJ�XQG�)DFKNUlIWHQDFKZXFKV�LQ�'HXWVFKODQG�YRP�����-XQL��������]ZLVFKHQ��
��GHU�%XQGHVDJHQWXU�I�U�$UEHLW��$XIWUDJJHEHU���XQG���
GHU�+DQGZHUNVNDPPHU�«���$XIWUDJQHKPHU�����VRZLH�GHU�,QGXVWULH��XQG�+DQGHOVNDPPHU�«��$XIWUDJQHKPHU������

����±�%HDXIWUDJXQJ�
 

(1) Der Auftraggeber beauftragt gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB III die Auftragnehmer mit den unter 
Ziff. 2 Abs. 3 des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland vom 
16. Juni 2004 (Anlage 1) beschriebenen, zur Durchführung der gemeinsamen Nachvermittlung 
erforderlichen Aktivitäten. Einzelheiten der Beauftragung und des Zeitraums der Nachvermitt-
lungsaktionen werden zwischen Arbeitsagenturen und Kammern entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten festgelegt und als Protokollnotiz dem vor Ort von der jeweiligen Kammer unter-
schriebenen Vertrag beigefügt.. Die Durchführung der Kompetenzchecks erfolgt nach dem im 
Paktarbeitsausschuss einvernehmlich beschlossenen Verfahren (siehe Anlage 2). 

 
(2) Ausbildungsuchende können einer Zuweisung an die Auftragnehmer aus wichtigem Grund wi-

dersprechen. Sie werden hierüber schriftlich von der Arbeitsagentur belehrt. (§ 37 Abs. 1 Sätze 3 
und 4 SGB III).   

 
 

����±��$XIJDEHQZDKUQHKPXQJ�GXUFK�GLH�$XIWUDJQHKPHU�
 
(1) Die Auftragnehmer beachten die Grundsätze der Vermittlung nach §§ 35 Abs.2, 36 SGB und § 

42 SGB III. Sie stellen eine sachgerechte, die Rechte und Interessen des Betroffenen wahrende 
Aufgaben-durchführung sicher (§ 97 SGB X).  

 
(2) Die Auftragnehmer dürfen für ihre Tätigkeit weder von Arbeitgebern noch von Ausbildung-

suchenden eine Vergütung verlangen oder entgegennehmen. 
 
(3) Eine Vergütung im Sinne von § 37 Abs. 3 SGB III wird nicht vereinbart; die Erstattung von Ver-

waltungsaufwendungen der Auftragnehmer (§ 91 SGB X) wird ausgeschlossen. 
 
 

����±�'DWHQ�EHUPLWWOXQJ�'DWHQVFKXW]�
 
(1) Die Arbeitsagentur übermittelt an die Auftragnehmer bei ihr gespeicherte Daten nicht vermittelter 

Bewerber, soweit dies für die Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben erforderlich ist (§ 395 Abs. 
1 SGB III). 

 
(2) Abs. 1 gilt auch für Ergebnisse ärztlicher und psychologischer Eignungsbeurteilungen, die zum 

Zweck der Ausbildungsvermittlung erhoben wurden, wenn der Betroffene entsprechend § 76 
Abs. 2 SGB X auf sein Widerspruchsrecht durch die Arbeitsagentur schriftlich hingewiesen wurde 
und er hiervon keinen Gebrauch macht. Bei minderjährigen Betroffenen gilt Satz 1 entsprechend 
für deren gesetzliche Vertreter. Aus einem Widerspruch dürfen sich keine Nachteile für einen 
Ausbildungsuchenden ergeben. 
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(3) Die Auftragnehmer haben die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten. 

Daten, die ihnen nach Abs. 1 und 2 übermittelt worden sind, dürfen nur im Rahmen der Beauf-
tragung genutzt werden (§ 78 Abs. 1 SGB X); jede andere Verwendung ist ausgeschlossen, ins-
besondere eine gewerbliche Nutzung. 

 
(4) Jeweils nach Ablauf der Nachvermittlungsaktionen, spätestens am 15. März des Folgejahres, 

sind die übermittelten Daten durch die Auftragnehmer zu vernichten. Der Auftraggeber ist be-
rechtigt, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen beim Auftragnehmer zu prüfen. 

 
�

����±�/DXI]HLW�GHV�9HUHLQEDUXQJ�bQGHUXQJHQ�
 

(1) Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung für die Dauer des Nationalen Ausbildungspaktes in 
Kraft.   

 
(2) Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
 
 
Nürnberg,  

     . November 2004  

 
 

Bundesagentur                Handwerkskammer                      Industrie- und Handelskammer 

für Arbeit 

 
 
 
 
Heinrich Alt 
Mitglied des 
Vorstands 
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1DWLRQDOHU�3DNW�I�U�$XVELOGXQJ�XQG�)DFKNUlIWHQDFKZXFKV�LQ�'HXWVFKODQG�
����
��,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQ�I�U�%HZHUEHU��LQQHQ�]XU�'DWHQ�EHUPLWWOXQJ�JHPl�������$EV����6DW]���6*%�,,,��
�

Im Rahmen des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland vom 
16. Juni 2004 werden für nicht vermittelte Bewerber/-innen bis 2006 jeweils ab September  ge-
meinsame Nachvermittlungsaktionen mit den örtlichen Kammern durchgeführt. 
 
Zum Zweck der Vermittlung einer Ausbildungsstelle oder eines betrieblichen Praktikums im Rah-
men der Nachvermittlungsaktionen werden Ihre Sozialdaten (Name, Vorname, Geschlecht, Nati-
onalität, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Schulabschluss, Zeugnisnoten, zusätzliche 
Qualifikationen wie EDV-Kenntnisse, Berufswünsche, Angaben zu etwaigen gesundheitlichen 
Einschränkungen) an die örtlichen Paktpartner (Kammern) weitergegeben, die sich an den Nach-
vermittlungsaktionen beteiligen und eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit der Bun-
desagentur für Arbeit  geschlossen haben. Nach Beendigung der Nachvermittlungsaktionen, 
spätestens am 15. März des Folgejahres,  sind die Sozialdaten von den Kammern zu vernichten. 
 
Gegen die Beauftragung und Weitergabe Ihrer Daten können Sie jederzeit aus wichtigem Grund 
Widerspruch einlegen (vgl. § 37 SGB III). Ein Widerspruch gegen die Datenweitergabe hat keine 
unmittelbaren rechtlichen Nachteile für Sie. 
 
 
Ihre Agentur für Arbeit 
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Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í (LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ 

 
 (LQZLOOLJXQJ�]XU�hEHUPLWWOXQJ�YRQ�SHUV|QOLFKHQ�'DWHQ�DQ�'ULWWH��
 
 

 
 
«NAME», «VORNAME» («GEBDAT») 
«STRASSE», «PLZ» «ORT» 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Vermittlung einer Ausbildungsstelle oder eines 
betrieblichen Praktikums im Rahmen der Nachvermittlungsaktion meine Sozialdaten (insbesondere: 
Name, Vorname, Geschlecht, Nationalität, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Schulabschluss, 
Zeugnisnoten, zusätzliche Qualifikationen wie etwa EDV-Kenntnisse, Berufswunsch, Angaben zu 
gesundheitlichen Einschränkungen) an die Handwerkskammer …… sowie die Industrie- und Handels-
kammer ……. weitergegeben werden, soweit dies erforderlich ist.  
 
Ich wurde darüber informiert, dass die Einwilligung freiwillig ist und von mir jederzeit widerrufen wer-
den kann. Weiterhin wurde ich darüber informiert, dass die Kammern meine Sozialdaten nur für vor-
genannte Zwecke nutzen dürfen und die Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten zu beachten 
haben. Nach Beendigung der Nachvermittlungsaktion sind die Sozialdaten von den Kammern zu ver-
nichten.  
 
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass eine Verweigerung der Einwilligung keine unmittelbaren nachteili-
gen rechtlichen Folgen für mich hat.  
 
 
 
 

_______________________________   __________________________ 

Ort, Datum      (Unterschrift des Bewerbers/  
       der Bewerberin) 

 
       ____________________________ 
       bei Minderjährigen, Unterschrift 
       der Eltern/gesetzlichen Vertreter 
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�
�
�
�
� (UNOlUXQJ��EHU�GLH�(QWELQGXQJ�YRQ�GHU�6FKZHLJHSIOLFKW�
 
 
 
 
«NAME», «VORNAME» («GEBDAT») 
«STRASSE», «PLZ» «ORT» 
 
 
 
Ich befreie hiermit 
 
 
Herrn/Frau [NAME DER PSYCHOLOGIN/DES PSYCHOLOGEN] in [AGENTUR] 
 
 
von der Schweigepflicht. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Vermittlung einer Ausbildungsstelle oder eines 
betrieblichen Praktikums im Rahmen der Nachvermittlungsaktion Eignungsaussagen des Psychologi-
schen Dienstes der Arbeitsagentur 
 
vom (Datum):                       _________________________ 
 
an die Handwerkskammer: ___________________________________________________________  
 
sowie die Industrie- und Handelskammer:________________________________________________  
 
weitergegeben werden, soweit dies hierfür erforderlich ist.  
 
Ich wurde darüber informiert, dass die Kammern die Ergebnisse psychologischer Eignungsbeurteilun-
gen nur für vorgenannte Zwecke nutzen dürfen und die Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten 
zu beachten haben. Nach Beendigung der Nachvermittlungsaktion sind die Sozialdaten und Ergebnis-
se psychologischer Eignungsbeurteilungen von den Kammern zu vernichten.  
 
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass eine Verweigerung der Einwilligung keine unmittelbaren nachteili-
gen rechtlichen Folgen für mich hat.  
 

 

_______________________________  __________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Bewerbers/ 
der Bewerberin 

       ___________________________ 
       bei Minderjährigen, Unterschrift 

der Eltern/gesetzlichen Vertreter 
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�
�

 
�
%HWUHII��1DWLRQDOHU�3DNW�I�U�$XVELOGXQJ�XQG�)DFKNUlIWHQDFKZXFKV�LQ����������������'HXWVFKODQG��
�KLHU�������'DWHQVFKXW]��
             Übermittlung von Sozialdaten über Ausbildungssuchende an die mit der 
             Nachvermittlungsaktion beauftragten Vertreter der Kammern durch die  
             Arbeitsagentur 
 

 +LQZHLVH�I�U�.DPPHUQ�
 
 
Der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland sieht u.a. vor, dass 
Kammern und Arbeitsagenturen ab September im Rahmen der Nachvermittlungsaktion die Daten 
über die bis dahin unvermittelten Jugendlichen austauschen und sie dann einladen. Da hierbei auch 
datenschutzrechtliche Belange berührt sind, wird auf folgende Punkte aufmerksam gemacht: 
 
Die von der Arbeitsagentur als Sozialleistungsträger erhobenen Daten unterliegen den Bestimmungen 
des Sozialdatenschutzes (§ 203 StGB, §§ 67 ff SGB X). Das bedeutet: Eine Datenübermittlung an 
außen stehende Dritte ist nur mit Einwilligung des Jugendlichen bzw. - bei unter 18jährigen - mit Ein-
verständnis der Eltern/des Erziehungsberechtigten möglich. Bei sensiblen Daten wie Aussagen des 
Psychologischen Dienstes und des Ärztlichen Dienstes wird eine Schweigepflichtentbindungserklä-
rung benötigt.  
 
Liegt der Arbeitsagentur eine Einwilligung bzw. eine Schweigepflichtentbindungserklärung vor, können 
Daten an die bei der Kammer mit der Vermittlung beauftragten Fachkräfte weiter gegeben werden. 
Um eine ordnungsgemäße Verwendung der Daten sicherzustellen, sind vom Empfänger der Daten 
folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 

•  Die Daten des Jugendlichen dürfen nur zum Zwecke der Vermittlung einer Ausbildungsstelle 
oder eines betrieblichen Praktikums genutzt werden 

•  So genannte „weiche Daten“ (Wertungen) dürfen weder gespeichert noch dürfen Auswertun-
gen mit ihnen vorgenommen werden 

•  Daten sind vor Zugriffen Dritter zu schützen 
•  Eine Weitergabe von Daten durch die Kammer - z.B. an Arbeitgeber - ist ausgeschlossen 
•  Nach Beendigung der Nachvermittlungsaktion sind die Sozialdaten zu vernichten, spätestens 

zum 15. Januar 2005.  
•  Auf Verlangen der Agentur für Arbeit ist die Vernichtung der Daten sowie die Einhaltung der 

vorgenannten Punkte nachzuweisen. 
 
 


